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Teil I: Begründung 

1 Allgemeines 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lasbek hat in ihrer Sitzung am 14.11.2023 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 15 „Östlich Steindamm (L 90), südlich der Bebauung Lehmskuhlenweg“ beschlos-
sen. Zunächst verfolgte die Gemeindevertretung die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses am 
bisherigen Standort der Feuerwehr „In de Eck“. Aufgrund von notwendigem Abriss des alten Gebäu-
des, Platzmangels und v. a. einer ungünstigen Verkehrslage, entschied sich die Gemeinde nach einer 
durchgeführten Standortprüfung für die Planung am neuen Standort. 

Das geplante Vorhaben schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen, um die gegenwärtig als 
Ackerfläche genutzte Fläche dauerhaft als Feuerwehrstandort zu sichern. 

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Lasbek stellt die Fläche des Plangebietes als 
landwirtschaftlich genutzte Fläche dar. Um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zu folgen, 
erfolgt die Aufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lasbek gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15. 

Die Aufstellung erfolgt nach dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 394) geändert worden ist, i. V. m. der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176); dem Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 29. Juli 2009 
(BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240); 
dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) in der Fassung vom 24. Februar 2010, 
zuletzt geändert durch Art. 64 LVO vom 27.10.2023 (GVOBl. S. 514) und der aktuellen Fassung der 
Landesbauordnung (LBO). 

Stand des Verfahrens 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 15 
wurde im Rahmen einer Auslegung in der Zeit vom 02.04.2024 bis 06.05.2024 durchgeführt. Durch das 
Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit frühzeitig über die Inhalte der Planung in-
formiert und konnte sich hinsichtlich vorhandener Anmerkungen und Bedenken zu dem vorgestellten 
Vorhaben äußern. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 wurde in der Zeit vom 02.04.2024 bis 
06.05.2024 durchgeführt. Das Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB dient der Sondierung (sog. Scoping), 
indem Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit gegeben wird, sich zum er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die eingegangenen pla-
nungsrelevanten Stellungnahmen und Hinweise wurden geprüft und gegebenenfalls im weiteren Pla-
nungsprozess berücksichtigt. 

Am …. wurde durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Lasbek der Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss des Bebauungsplanes Nr. 15 gefasst. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde am …. ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom …. aufgefordert, 
ihre Stellungnahme abzugeben. Die Öffentlichkeit und die Behörden und Träger öffentlicher Belange 
hatten gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit ihre Anregungen und Hinweise zur 
Planung im Zeitraum vom …. bis …. abzugeben. 

Gemäß §§ 1 und 1a sowie 2 und 2a BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse 
in einem Umweltbericht (UB) dokumentiert werden; der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil 
dieser Begründung (Teil II). 

2 Gebietsbeschreibung: Größe und Standort in der Gemeinde sowie vorhandene Nutzung 
Die Gemeinde Lasbek gehört zum Kreis Stormarn und liegt südlich der Stadt Bad Oldesloe und östlich 
der Stadt Bargteheide. Die Gemeinde gliedert sich in vier Ortsteile. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 15 befindet sich am südlichen Siedlungsrand des Ortsteils „Lasbek-Dorf“. Nordöstlich 
davon liegt der Ortsteil „Barkhorst“, westlich der Bundesautobahn 1 liegt „Lasbek-Gut“, der Ortsteil 
„Krummbek“ liegt östlich der Autobahn. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 15 umfasst eine Größe von ca. 4.650 m² und setzt sich künftig 
wie folgt zusammen: 
 Gemeinbedarfsfläche ca. 3.400 m²  
 Verkehrsfläche ca. 600 m² 
 Grünflächen ca. 650 m² 

Die Lage des Plangebietes kann dem dieser Begründung vorausgehenden Lageplan entnommen wer-
den.  

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 15 „Östlich Steindamm (L 90), südlich der Bebauung Lehms-
kuhlenweg“ wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch das Flurstück 1/3, 
- im Osten durch das Flurstück 12/1, 
- im Süden durch die weiteren landwirtschaftlichen Flächen auf dem Flurstück 1/2,  
- im Westen durch Teilflächen der Flurstücke 78/2 sowie 78/3 

alle Flur 4, Gemarkung Lasbek-Dorf. 

Das Plangebiet umfasst den nördlichen Teilbereich des Flurstückes 1/2 der Flur 4, Gemarkung Lasbek-
Dorf. Das Plangebiet schließt einen Teilbereich der Straße „Steindamm (L 90)“ mit ein. 

Bei der Fläche des Plangebietes handelt es sich um eine Ackerfläche. 

3 Anlass der Planung 
Um im Gemeindegebiet mit den dazugehörigen Ortsteilen Lasbek-Dorf, Lasbek-Gut, Barkhorst und 
Krummbeck im Notfall schnellstmöglich helfen zu können, ist es wichtig, die Feuerwehr für den Einsatz 
bestmöglich auszustatten und verkehrsgünstig anzubinden. Das bisherige Feuerwehrgerätehaus ge-
nügt nicht mehr den aktuellen Standards und weist vor allem im Hinblick auf die Unfallverhütung De-
fizite auf. Hinzu kommt die beengte Verkehrslage im Ortskern des Siedlungsgebietes Lasbek-Dorf. Die 
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Fläche des Bebauungsplanes Nr. 15 liegt verkehrsgünstig an der L 90 und ist damit feuerwehrtaktisch 
günstiger gelegen. 

Aus diesem Grund erfolgt im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 für die bestehende 
Ackerfläche die Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“. 

4 Allgemeines Planungsziel 
Ziel der Planung ist es, die Fläche des Plangebietes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als Fläche für den 
Gemeinbedarf „Feuerwehr“ festzusetzen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses zu schaffen. 

5 Rechtliche Rahmenbedingungen, übergeordnete planerische Vorgaben 
Die Städte und Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Bauleitpläne „Flächennutzungspläne“ (vorberei-
tende Bauleitplanung) und die „Bebauungspläne“ (verbindliche Bauleitplanung) sind die Steuerungs-
instrumente der Städte/Gemeinden für eine geplante städtebauliche Entwicklung des Gemeindege-
bietes. Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 3 + 4 BauGB). 

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Region ergeben sich aus der Fortschreibung des 
Landesentwicklungsplanes (2021) und aus dem Regionalplan für den Planungsraum I (1998). 

Folgende planerische Vorgaben sind bei der Bauleitplanung aus den bestehenden Fachplänen zu be-
rücksichtigen: 

5.1 Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 

Der ‚Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021‘ ist am 17. Dezember 2021 in 
Kraft getreten. Er wurde mit Zustimmung des Landtags von der Landesregierung als Rechtsverordnung 
erlassen (Landesverordnung über den Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 
2021 (LEP-VO 2021)). Die Fortschreibung 2021 ersetzt den Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
2010. Sie bezieht sich auf den Zeitraum 2022 bis 2036.  

Der Landesentwicklungsplan enthält für die Gemeinde Lasbek die nachfolgenden Darstellungen: 
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Entwicklung der Daseinsvorsorge 
Die Daseinsvorsorge soll in der Fläche gesichert werden. Sie ist nicht nur wichtig für die Lebensqualität 
der Menschen in Schleswig-Holstein, sondern auch ein bedeutender Standortfaktor für die wirtschaftli-
che Entwicklung. Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge sollen in ausreichender Qualität, 
zu sozialverträglichen Preisen und in zumutbarer Entfernung überall erreichbar sein und gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Landes ermöglichen. Überörtliche Einrichtungen sollen in 
den Zentralen Orten und Stadtrandkernen entsprechend ihrer zentralörtlichen Einstufung vorgehalten 
werden. (5, 1 G, Fortschreibung LEP-SH 2021) 

Die Bereitstellung von Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge soll durch bedarfsgerechte 
und flexible Lösungen gesichert werden. (5, 4 G, Fortschreibung LEP-SH 2021) 

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge und der Lebensqualität vor Ort sollen Strukturen und Projekte un-
terstützt werden, die bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement fördern sowie eine Beteili-
gung lokaler Akteurinnen und Akteure ermöglichen. (5, 7 G, Fortschreibung LEP-SH 2021) 

Die Gemeinde Lasbek folgt mit dem Vorhaben der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 den Vor-
gaben der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein, indem sie die Sicherung 
der Daseinsvorsorge berücksichtigt und durch den neuen Standort eine Verbesserung hinsichtlich heu-
tiger Standards für die Freiwillige Feuerwehr und einer besseren Erreichbarkeit erzielt. Zudem wird das 
ehrenamtliche Engagement durch einen attraktiveren Standort der Feuerwehr gefördert. 

5.2 Regionalplan für den Planungsraum I 

Die Regionalpläne beinhalten den langfristigen Entwicklungs- und Orientierungsrahmen für die räum-
liche Entwicklung des Planungsraumes aus überörtlicher Sicht.  

Der Regionalplan enthält für den Planungsraum I (RP I, 1998) Schleswig-Holstein Süd für die Kreise 
Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn die nachfolgenden Darstellungen:  

 - Das Plangebiet liegt im Ordnungsraum von 
Hamburg. 

- Durch das Gemeindegebiet führt die Bunde-
sautobahn 1, welche gleichzeitig eine Lan-
desentwicklungsachse darstellt. 

- Außerdem liegt die Gemeinde Lasbek in ei-
nem Entwicklungsraum für Tourismus und 
Erholung. 

- Lasbek befindet sich im 10 km-Umkreis um 
ein Mittelzentrum. 

- Der nächste ländliche Zentralort befindet 
sich im Raum Steinburg und das nächste Un-
terzentrum stellt Bargteheide dar. Abbildung 1: Ausschnitt Fortschreibung LEP 2021, Quelle: 

www.schleswig-holstein.de 
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  - Das Gemeindegebiet von Lasbek wird inner-
halb eines Gebietes mit besonderer Bedeu-
tung für den Grundwasserschutz dargestellt.  

- Weite Teile der Gemeinde liegen in einem re-
gionalen Grünzug. 

- Nordwestlich wird ein Schwerpunktbereich 
für die Erholung abgebildet. 

- Nordöstlich hingegen stellt der Regionalplan 
ein Eignungsgebiet für Windenergienutzung 
dar. 

Das Vorhaben des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gemeinde Lasbek steht den Zielen und Grundsätzen 
des Regionalplanes nicht entgegen. Der Regionalplan trifft keine konkreten Aussagen zu Lasbek-Dorf. 
Die Grundsätze der Daseinsvorsorge aus dem Landesentwicklungsplan sind auch auf dieser Ebene ent-
sprechend umzusetzen. 

5.3 Derzeit wirksamer Flächennutzungsplan 

Um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zu folgen, erfolgt die Aufstellung der 18. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lasbek gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15.  

5.4 Landschaftsrahmenplan 

Die Landschaftsplanung soll die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege konkretisieren und 
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele aufzeigen. Die überörtlichen Ziele, 

  

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan stellt 
für die Fläche des Vorhabengebietes keine Form 
der baulichen Nutzung dar. Die entsprechende 
Darstellung entspricht dem Außenbereich und 
ist somit mit der Darstellung einer Fläche für die 
Landwirtschaft gleichzusetzen. 

Abbildung 2: Ausschnitt RP I 1998, Quelle: www.schles-
wig-holstein.de 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem FNP der Gemeinde 
Lasbek-Dorf (1965); Quelle: Geodatenportal Stor-
marn 
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Erfordernisse und Maßnahmen werden für den Bereich des Landes im Landschaftsprogramm, für Teile 
des Landes in den Landschaftsrahmenplänen dargestellt. Die Ziele der Landschaftsplanung sind in der 
Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Das bereits 1998 veröffentlichte Landschaftsprogramm stellt das Plangebiet innerhalb eines Trinkwas-
sergewinnungsgebietes und eines Gebietes mit besonderer Erholungseignung dar. Zudem wird ein 
Landschaftsschutzgebiet um den Siedlungskern von Lasbek-Dorf herum abgebildet. Das Plangebiet 
liegt jedoch nicht innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Aufgrund der größeren Aktualität des 
Landschaftsrahmenplanes und seiner kleineren Maßstabsebene, wird entsprechend auf die Aussagen 
des Landschaftsrahmenplanes verwiesen. Auf diesen wird im Umweltbericht Bezug genommen.  

6 Innenentwicklungspotenziale 
Generell gibt es das Bestreben, bauliche Entwicklungen vor allem im Innenbereich umzusetzen. In der 
Gemeinde Lasbek gibt es allerdings keine Flächen, die den Anforderungen an einen Standort der Frei-
willigen Feuerwehr entsprechen. Gerade im Hinblick auf eine schnelle Anbindung an das regionale 
Verkehrsnetz wurde kein Innenentwicklungspotenzial mit ausreichendem Flächenpotenzial innerhalb 
des bestehenden Siedlungskörpers ermittelt. Zudem stellt die Nutzung durch die Freiwilligen Feuer-
wehr hinsichtlich der auftretenden Emissionen grundsätzlich ein mögliches Konfliktpotenzial mit um-
liegenden Bestandsnutzungen dar. Entsprechende Nachverdichtungspotenziale sind somit vorzugs-
weise für wohnbauliche Nachverdichtungen bzw. entsprechend der bereits im Umfeld bestehenden 
Nutzungen zu entwickeln. 

Das vorhandene Feuerwehrgebäude entspricht nicht mehr den heutigen Standards, müsste abgerissen 
und entsprechend neu aufgebaut werden. Da die Bestandsfläche der Feuerwehr jedoch kein ausrei-
chendes Entwicklungspotenzial bietet, besteht die Notwendigkeit einer Umsiedlung. Auch hinsichtlich 
der Lage ist die Bestandsfläche unzureichend, da an- und abfahrende Einsatzfahrzeuge für die Einsätze 
zunächst engere Dorfstraßen passieren müssen bevor sie auf breiten ausgebauten Straßen schnellst-
möglich zum Einsatzort gelangen.  

Gerade im Hinblick auf den geplanten Bau eines Rasthofes an der Bundesautobahn 1 mit Anschluss 
eines Gewerbegebietes bieten nahegelegene Flächen große Vorteile in der Erschließung. 

Eine Standortalternativenprüfung wurde im Zuge der Aufstellung der 18. Änderung des Flächennut-
zungsplanes umfänglich bearbeitet. 

7 Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 15 
Sämtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gemeinde Lasbek sind darauf ausgerichtet, 
dass durch die geplante bauliche Entwicklung des neuen Feuerwehrhauses der Gemeinde eine stim-
mige Erweiterung des bestehenden Ortsbildes erfolgt ohne dieses zu beeinträchtigen.  

7.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 'Feuerwehr' ist die Errichtung 
von baulichen Anlagen zulässig, die der Feuerwehr und der Sicherung des Brandschutzes dienen und 
dieser Nutzung räumlich und funktional zugeordnet sind. Hierzu zählen neben der Fahrzeughalle mit 
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Geräteräumen auch Sozialräume, Schulungs- und Seminarräume sowie Stellplätze. Zusätzlich sind un-
tergeordnete Räumlichkeiten für gemeindliche Nutzungen zulässig. 

Für die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 15 „Östlich Steindamm (L 90), südlich der Bebauung Lehms-
kuhlenweg“ wird eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festgesetzt. Dem-
nach dient die Fläche für den Gemeinbedarf vorrangig den Interessen der Freiwilligen Feuerwehr und 
somit dem Gemeinbedarf der Gemeinde Lasbek. Zudem können untergeordnet auf der Fläche auch 
Räumlichkeiten und Nebengebäude für gemeindliche Nutzungen errichtet werden. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 
Die Gemeinde Lasbek verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 die städtebauliche Ziel-
setzung, einen neuen Feuerwehrstandort zu etablieren, welcher die zeitgemäßen baulichen Anforde-
rungen erfüllt. Durch die Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung ist gewährleistet, dass inner-
halb des Plangebietes keine baulichen Unverhältnismäßigkeiten entstehen, welche zu einer negativen 
Beeinträchtigung des Ortsbildes führen würden. 

7.2.1 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 18 und § 20 BauNVO) 

Gebäudehöhe 
Die Gebäudehöhe (GH) entspricht dem höchsten Punkt des Gebäudedaches.  

In der Fläche für den Gemeinbedarf werden maximal zulässige Gebäudehöhen (GH) durch Höhenan-
gabe über Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. 

Grundsätzlich gelten die in der Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH). Ausnah-
men sind wie nachfolgend zulässig: Von der festgesetzten Gebäudehöhe (GH) ausgenommen sind be-
triebsbedingte Antennenanlagen sowie untergeordnete Bauteile. Durch die v.g. Anlagen und Bauteile 
ist eine Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe (GH) um bis zu 1,00 m zulässig. 

Die Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe (GH) durch Sirenenanlagen ist um bis zu 10,00 m zu-
lässig. 

Die einheitliche Wahl der Höhenfestsetzungen über Normalhöhennull (NHN) wird getroffen, um zu 
gewährleisten, dass sich die geplanten Gebäude in ihrer Gebäudehöhe über Normalhöhennull (NHN.), 
trotz der möglicherweise bewegten Topografie, an die bestehende Bebauung anpassen. 

Die Festsetzung von unterschiedlichen Höhenbezugspunkten (HBP) ist nur schwer umsetzbar, da selbst 
eine geringfügige Verschiebung der jeweiligen Höhenbezugspunkte bereits deutlich andere Gebäude-
höhen ergeben würde. Die maximale Höhenfestsetzung über Normalhöhennull (NHN) lässt sich ein-
deutig nachvollziehen und einhalten.  

Die festgesetzte Gebäudehöhe innerhalb der Gemeinbedarfsfläche über Normalhöhennull (NHN) ent-
spricht einer realen Gebäudehöhe von ca. 8,50 m über der Geländeoberfläche. In Verbindung mit der 
zulässigen Zahl von einem [I] Vollgeschoss erfolgt eine der Nutzung entsprechende Höhenentwicklung 
innerhalb des Plangebietes. Die Festsetzungen gewährleisten die Möglichkeit der Errichtung eines 
großformatigen Gebäudes für die Feuerwehr. 

Um die Installation einer Sirene auf dem zukünftigen Feuerwehrgerätehaus zu ermöglichen, wird die 
Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe für eine entsprechende Einrichtung um 10 m zugelassen. 



Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lasbek 

 

 
12 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

7.2.2 Grundflächenzahl (GRZ) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO) 

Die Fläche des Vorhabengebietes wird mit einer zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. 

Die Grundflächenzahl wurde entsprechend der Nutzung gewählt und soll eine effiziente Nutzung der 
Gemeinbedarfsfläche gewährleisten. Die Versiegelungen der Fläche kommen zudem einer gemeindli-
chen Nutzung zugute, weshalb der Grad der zulässigen Versiegelung städtebaulich vertretbar und be-
gründbar ist. Die Baumasse eines Feuerwehrgerätehauses ist deutlich größer als die Baumasse eines 
Einfamilienhauses. Insbesondere die Flächen für Nebenanlagen (Stellplätze) der Feuerwehrkameraden 
bedürfen eines entsprechenden Flächenumfanges, welcher durch den zulässigen Grad der Versiege-
lung gewährleistet ist. 

7.3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

Für die Gemeinbedarfsfläche erfolgt die Festsetzung einer offenen Bauweise [o], um unter Berücksich-
tigung der erforderlichen Grenzabstände eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Gebäude zu ermögli-
chen. 

Auf die Festsetzung von Baugrenzen ist im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Ge-
meinde Lasbek verzichtet worden, um den Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr möglichst flexi-
bel entsprechen zu können. Da es aufgrund der Lage am Siedlungsrand keine städtebauliche Notwen-
digkeit für die konkrete Positionierung des Gebäudes gibt, ist der Verzicht der Festsetzung einer über-
baubaren Grundstücksfläche (Baufenster) städtebaulich vertretbar. Zudem dient das geplante Vorha-
ben dem Allgemeinwohl und der Erfüllung des Brandschutzes in der Gemeinde Lasbek. Aus diesem 
Grund wird den baulichen und strukturellen Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr eine stärkere 
Bedeutung beigemessen als einer konkreten Festlegung des Gebäudestandortes. 

7.4 Sichtdreieck 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Die Flächen im Bereich der Sichtdreiecke sind von jeglichen baulichen Anlagen oder sonstigen Sichthin-
dernissen freizuhalten. Bepflanzungen und Einfriedungen in einer Höhe zwischen 0,70 m und 2,50 m 
über Fahrbahnkante sind unzulässig. 

Zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit des Straßenraumes und damit der Verkehrssicherheit erfolgt 
die Festsetzung von Sichtdreiecken. Die entsprechenden Bereiche zwischen 0,7 m und 2,5 m über Fahr-
bahnoberkante sind für die Sicherstellung von ausreichenden Sichtweiten freizuhalten. 

Die Fläche des Vorhabengebietes liegt südlich des bestehenden Siedlungsraumes der Gemeinde Las-
bek unmittelbar östlich der Straße „Steindamm“ (L 90). Im Zuge der Planung ist vorgesehen, zwei se-
parate Zufahrten zu dem künftigen Feuerwehrstandort einzurichten. Dies ist erforderlich, um ein Que-
ren der Verkehre zwischen anrückenden und abrückenden Feuerwehrkameraden sowie dem eigentli-
chen Einsatzfahrzeug zu vermeiden. Um insbesondere im Einsatzfall ausreichende Sichtbeziehungen 
zu gewährleisten, sind im Zuge der Planung entsprechende Sichtfelder von jeglicher Bebauung und 
Bepflanzung freizuhalten. 
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7.5 Besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Die Oberflächen der Fahrgassen und der sonstigen Fahrflächen sind mindestens in ebenem Pflaster 
herzustellen. Als eben gilt ein Pflaster, wenn die Summe aus Fuge und beiden Fasen ≤ 9mm beträgt. 
Alternativ ist Asphalt einzusetzen. 

Die im Zuge des Bauleitplanverfahrens erstellte lärmtechnische Untersuchung trifft Empfehlungen zu 
lärmmindernden Maßnahmen in Form von ebenem Pflaster für die Fahrwege innerhalb des Plangebie-
tes. Die Gemeinde Lasbek übernimmt die entsprechende Empfehlung als verbindlichen Bestandteil des 
Teil B-Textes, um die Emissionen des künftigen Feuerwehrstandortes zu reduzieren. 

Auszug schalltechnische Untersuchung 

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG [3] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errich-
ten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Mit den ermittelten 
Lärmschutzmaßnahmen werden diese Anforderungen soweit möglich erfüllt. Die verbleibenden Über-
schreitungen werden im Sinne der Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 der TA Lärm als bei Feuerwehrhäu-
sern hinzunehmen eingestuft. 

Die Gemeinde Lasbek berücksichtigt die Empfehlungen der lärmtechnischen Untersuchung im Zuge 
des Bauleitplanverfahrens bzw. der späteren Umsetzung des Vorhabens, um den Belangen des Schall-
schutzes gerecht zu werden (vgl. Ziff. 9.1). 

7.6 Grünordnerische Festsetzungen 

Auf die weiterführenden Erläuterungen des Umweltberichtes wird ergänzend verwiesen. 

7.6.1 Private Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Private Grünfläche „Abschirmgrün“ 
An der nördlichen, östlichen und südlichen Plangebietsgrenze wird eine private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Abschirmgrün“ festgesetzt. Die entsprechende Festsetzung steht an der östlichen 
und südlichen Plangebietsgrenze als Grundnutzung unmittelbar in Verbindung mit der Anpflanzung zur 
Eingrünung des Plangebietes (vgl. 7.5.3). An der nördlichen Plangebietsgrenze soll die festgesetzte 
Grünfläche die in das Plangebiet hineinragenden Bäume vor Beeinträchtigung durch bauliche Nutzun-
gen schützen. 

7.6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Nicht überdachte Kfz-Stellplätze, Terrassen und Traufkanten sind aus offenfugigen, wasser- und luft-
durchlässigen Belägen (Pflaster mit mind. 20% Fugenanteil, Sickerpflaster, Rasenpflaster, Schotterra-
sen) mit wasser- und luftdurchlässigen Tragschichten herzustellen. 

Innerhalb der tatsächlichen Kronentraufbereiche zzgl. eines Schutzabstandes von 1,5 m der als Darstel-
lung ohne Normcharakter dargestellten Bäume sind Abgrabungen und Aufschüttungen, Bodenversie-
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gelungen, bauliche Anlagen jeglicher Art sowie Lagerplätze im Bereich der festgesetzten privaten Grün-
fläche unzulässig. Unvermeidbare Bodenversiegelungen sowie Abgrabungen und Aufschüttungen im 
Bereich der Gemeinbedarfsfläche sind nur in Abstimmung mit einem Baumsachverständigen zulässig. 

Es wird angestrebt, die Abweichungen des natürlichen Wasserhaushaltes so gering wie möglich zu hal-
ten, also einen großen Oberflächenabfluss zu vermeiden und vorrangig das Niederschlagswasser de-
zentral zu verdunsten und zu versickern, um die hydrologischen und hydraulischen Auswirkungen auf 
den ökologischen Zustand der Fließgewässer durch Regenwassereinleitungen zu vermindern. Im Zuge 
des Verfahrens wurde geprüft, ob innerhalb des Plangebietes eine Versickerung des anfallenden Nie-
derschlagswassers möglich ist. Dies erfolgte auf Grundlage einer entsprechenden Baugrunduntersu-
chung. Zudem wurde der A-RW1 Nachweis geführt (vgl. Abs. 11). Da aufgrund der hohen Grundwas-
serstände im Plangebiet das anfallende Niederschlagswasser nicht zur Versickerung gebracht werden 
kann und entsprechend abgeleitet werden muss, sollen wasserdurchlässige Beläge den Oberflächen-
abfluss reduzieren, die Erhaltung des vegetationsverfügbaren Grundwasserstandes unterstützen, die 
Verdunstung im Plangebiet erhöhen und ein Minimum des natürlichen Wasserkreislaufes aufrecht-
erhalten.  

Trotz der 5 m breiten festgesetzten Grünfläche ragen noch Baumkronen zzgl. ihres 1,5 m breiten 
Schutzabstandes in die Fläche für den Gemeinbedarf hinein. Um die Fläche für die Feuerwehr nicht 
noch weiter in den bisherigen Außenbereich zu verlagern und dem Flächenverbrauch entgegenzuwir-
ken, soll der Abstand zur bestehenden Bebauung jedoch auch nicht weiter vergrößert werden.  

Deshalb sollen die Vorgaben zum Ausschluss baulicher Anlagen und Nebenanlagen, Bodenversiegelun-
gen jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen im Kronentraufbereich von Bäumen zzgl. 1,5 m 
eine Schädigung der außerhalb des Geltungsbereiches vorhandenen Bäume verhindern. Diese grenzen 
nördlich an das Plangebiet und befinden sich in privatem Besitz. Eine Schädigung dieser Bäume ist 
deshalb zwingend zu vermeiden. Zudem haben die Bäume eine abschirmende Funktion der künftigen 
Feuerwehr zum nördlich gelegenen Siedlungsgebiet. 

Zur dauerhaften Bewirtschaftung der östlich des Plangebietes bestehenden landwirtschaftlichen Flä-
chen, ist die Berücksichtigung eines Geh- und Fahrrechtes zugunsten des Flurstückes 12/1 erforderlich. 
Dieses ragt in die Baumkronen zzgl. eines 1,5 m Schutzabstandes hinein. Aus diesem Grund werden für 
unvermeidbare Bodenversiegelungen sowie Abgrabungen und Aufschüttungen im Bereich der Ge-
meinbedarfsfläche Abweichungen zugelassen, die jedoch baumbiologisch abzustimmen sind. 

7.6.3 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB) 

Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
eine freiwachsende Hecke auf einer Breite von mind. 2 m aus standortgerechten Arten des Schlehen-
Hasel-Knicks anzulegen. 

Alle anzupflanzenden Vegetationselemente sind auf Dauer zu erhalten. Abgänge sind in gleicher Art zu 
ersetzen. 

Zur landschaftsgerechten Einfassung des Plangebietes wird an der östlichen und südlichen Geltungs-
bereichsgrenze eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
festgesetzt. Für die freiwachsende Heckenstruktur wurde die Verwendung standortgerechter Gehölze 
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festgesetzt, damit sich die Anpflanzungen mit geringem Pflegeaufwand optimal entwickeln und Nah-
rungsgrundlage sowie Lebensräume für die heimische Tierwelt bieten. 

Um die Einbindung des Plangebietes in den angrenzenden Landschaftsraum dauerhaft sicherzustellen, 
werden Festsetzungen zum Erhalt der anzupflanzenden Gehölze getroffen. Diese Vorgaben bilden eine 
Mindestanforderung für eine Begrünung des neuen Ortsrandes. Zugleich wird die neue Bebauung zum 
angrenzenden Landschaftsschutzgebiet hin eingegrünt. 

7.6.4 Zuordnungsfestsetzung 
(§ 9 Abs. 1a BauGB) 

Der erforderliche Kompensationsumfang der Eingriffsregelung wurde mit einem Umfang von 2.720 m² 
ermittelt. Der erforderliche Ausgleich erfolgt auf dem Flurstück 252, Flur 4, Gemarkung Lasbek-Dorf. 

Der erforderliche Ausgleich im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung von 2.720 m² für 
die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gemeinde Lasbek wird über das gemeindliche Öko-
konto „Sahrenwisch“ erbracht (vgl. Abs. 14.7). Damit wird den Forderungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes gerecht, wonach unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft auszugleichen 
bzw. zu ersetzen sind. 

8 Verkehrserschließung 

8.1 Individualverkehr 

Das Plangebiet liegt östlich der Landesstraße 90 „Steindamm“ und kann über diese verkehrlich er-
schlossen werden. Die L 90 stellt eine Anbindung an die Ortsteile Barkhorst und Lasbek-Gut dar. Zudem 
handelt es sich bei der L 90 um eine Ortsdurchfahrt durch Lasbek-Dorf. In südliche Richtung ist die 
BAB 1 zügig zu erreichen. Für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Lasbek bedeutet dies, dass das Plan-
gebiet feuerwehrtechnisch günstig gelegen ist. 

Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 15 sieht die verbindliche Verortung von zwei Zu- bzw. 
Ausfahrten zur Fläche für den Gemeinbedarf vor. Diese Regelung gewährleistet, dass ein Kreuzen der 
Verkehre von Feuerwehrkameraden und Einsatzfahrzeugen ausgeschlossen ist.  

Stellplatzsatzung der Gemeinde Lasbek 
Die Gemeinde Lasbek hat eine Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze für das gesamte 
Gemeindegebiet aus dem Jahr 2019. Demnach müssen bei der Errichtung, Erweiterung oder Nutzungs-
änderung von baulichen Anlagen mit Zu- und Abgangsverkehr durch Kraftfahrzeuge die notwendigen 
Stellplätze hergestellt werden. Im Fall der Feuerwehr gibt es keinen expliziten Richtwert für die Anzahl 
der Stellplätze, weshalb sich an ähnlichen Nutzungsarten mit vergleichbarem Stellplatzbedarf orien-
tiert wird. Da es sich bei der Gemeinbedarfsfläche ohnehin um eine gemeindliche Nutzung handelt, 
obliegt die Bereitstellung eines ausreichenden Stellplatzangebotes der Gemeinde Lasbek. 

Es ist zu beachten, dass Parken entlang der Landesstraße nicht möglich ist und dies zudem die an- und 
abfahrenden Einsatzfahrzeuge behindern würde. Dementsprechend sind ausreichend Stellplätze auf 
der Planfläche zu entwickeln. 
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8.2 ÖPNV-Anbindung 

Generell ist die ÖPNV-Anbindung für Feuerwehrstandorte nicht relevant. Im Plangebiet sind jedoch 
auch andere gemeindliche Nutzungen zulässig und die Feuerwehr bietet auch unabhängig von Einsät-
zen Veranstaltungen an, weshalb eine gute ÖPNV-Anbindung für die Erreichbarkeit förderlich ist. Bus-
haltestellen befinden sich sowohl im Lehmskuhlenweg (ca. 200 m Entfernung) als auch in der Straße 
Achterbrook (ca. 250 m Entfernung) und sind vom Plangebiet fußläufig zu erreichen. Über eine Zugan-
bindung verfügt die Gemeinde nicht. 

9 Umweltbelange 
Gemäß §§ 1 und 1a sowie 2 und 2a BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse 
in einem Umweltbericht (UB) dokumentiert werden; der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil 
dieser Begründung (Teil II), auf die entsprechenden Ausführungen wird ergänzend verwiesen. 

9.1 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Es wurden für das Plangebiet keine schädlichen Umwelteinwirkungen festgestellt. Allerdings stellt die 
Feuerwehr selbst eine Beeinträchtigung hinsichtlich Lärmbelastung aufgrund der Sirenenanlage für die 
umliegende Bestandsbebauung dar.  

Aus diesem Grund wurde eine lärmtechnische Untersuchung durch das Büro Wasser- und Verkehrs- 
Kontor GmbH erstellt, welche dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt ist.  

Auszug Lärmtechnische Untersuchung 

Die Berechnungen für den Regelbetrieb der Feuerwehr ohne Einsatz des Martinshorns zeigen, dass im 
Beurteilungszeitraum TAG die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] an allen Immissionsorten unter-
schritten werden. Es sind keine Konflikte zu erwarten. 

Bei Nachteinsätzen der Feuerwehr sind Überschreitungen der Immissionsrichtwerte an der Bebauung 
nördlich des geplanten Feuerwehrgebäudes um bis zu 6 dB(A) möglich, wenn An- und Abrücken der 
Feuerwehrleute sowie Abfahrt und Rückkehr des Löschzuges innerhalb der gleichen Nachtstunde lie-
gen. 

Der Betrieb des Martinshorns allein führt zu starken Überschreitungen der Immissionsrichtwerte im 
Beurteilungszeitraum TAG und NACHT. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] kann 
in der Regel nur gewährleistet werden, wenn das Martinshorn erst im Zuge der öffentlichen Straße 
eingeschaltet wird. Dort gelten für Feuerwehren die Sonderechte nach § 35 StVO, so dass die Geräusche 
durch die Nachbarschaft hinzunehmen sind. Auch mit Lärmschutzmaßnahmen kann eine Einhaltung 
der Immissionsrichtwerte nicht erzielt werden. 

Unter den Gesichtspunkten der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz von Rettungseinsätzen der 
Feuerwehr mit Rettung von Menschenleben liegt bei Feuerwehren ein besonderer Umstand vor, der 
eine Sonderfallprüfung nach Abschnitt 3.2.2 der TA Lärm [1] rechtfertigt. 

Entsprechend der Rechtsprechungen sind Überschreitungen der Immissionsrichtwerte an der Bebau-
ung der Nachbarschaft wegen der besonderen Umstände beim Betrieb einer Feuerwehr im Einzelfall 
als zumutbar einzustufen. 
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Zur Verbesserung der Situation werden im Lärmgutachten folgende Lärmschutzmaßnahmen genannt: 

1. Die Oberfläche der Fahrgassen und der sonstigen Fahrflächen ist mindestens in ebenem Pflas-
ter herzustellen. Als eben gilt ein Pflaster, wenn die Summe aus Fuge und beiden Fasen ≤ 9 mm 
beträgt. Alternativ ist Asphalt einzusetzen. 

2. Zum Schutz der vorhandenen Bebauung wird empfohlen, eine lärmarme Absauganlage mit 
einem geringen Schallleitungspegel, z.B. mit LWA = 75 dB(A), zu installieren. Diese sollte ideal-
erweise in größtmöglichem Abstand zur Wohnbebauung auf dem Dach der Fahrzeughalle in-
stalliert werden. Keinesfalls sollte die Absauganlage auf der nördlichen Gebäudeseite installiert 
werden. 

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG [3] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errich-
ten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Mit den ermittelten 
Lärmschutzmaßnahmen werden diese Anforderungen soweit wie möglich erfüllt. Die verbleibenden 
Überschreitungen werden im Sinne der Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2. der TA Lärm als bei Feuer-
wehrhäusern hinzunehmen eingestuft. 

Die Empfehlung zur Verwendung von ebenen Pflasterbelägen wird als verbindlicher Bestandteil in den 
Teil B-Text des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gemeinde Lasbek übernommen. Im Zuge der konkreten 
Vorhabenplanung ist die Möglichkeit der Verwendung einer lärmarmen Absauganlage mit einem 
größtmöglichen Abstand zur Wohnbebauung zu prüfen. Auf eine entsprechende verbindliche Festset-
zung wird im Zuge des Bauleitplanverfahrens verzichtet, da keine ausreichende Bestimmtheit in der 
Positionierung sowie den technischen Eigenschaften der Absauganlage bezeichnet werden kann. Ent-
sprechende Maßnahmen bzw. Einrichtungen sind stark von dem konkreten Entwurf der Hochbaupla-
nung abhängig, sodass die Gemeinde Lasbek die zweite Empfehlung der schalltechnischen Untersu-
chung ausschließlich im Zuge der Umsetzung des Vorhabens berücksichtigen wird. 

9.2 Natur und Landschaft 

9.2.1 Eingriffsregelung 
Sind aufgrund einer Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bauleitplanes Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu erwarten, ist gemäß § 18 Bundesnaturschutzgesetz über dessen Vermeidung, 
Ausgleich und Ersatz unter entsprechender Anwendung der §§ 14 und 15 Bundesnaturschutzgesetz zu 
entscheiden. 

Die Abarbeitung der grünordnerischen Belange erfolgt in Anlehnung an den Erlass – Verhältnis der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, gemeinsamer Erlass des Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und des Innenministeriums vom 
09.12.2013 sowie dessen Anlage und orientiert sich an den Durchführungsbestimmungen zum Knick-
schutz des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 
20.01.2017 im Rahmen des Umweltberichts. 

Die Sicherung des erforderlichen Ausgleichs erfolgt über eine Zuordnungsfestsetzung gemäß 
§ 9 Abs. 1a BauGB. 
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9.2.2 Artenschutz und Natura 2000 Gebiete 
Die Fläche des Vorhabengebietes liegt am südlichen Siedlungsrand des Ortsteils Lasbek-Dorf der Ge-
meinde Lasbek. Bei der Fläche des Plangebietes handelt es sich um eine intensiv bewirtschaftete Acker-
fläche. Von dem geplanten Vorhaben sind Natura 2000 Gebiete nicht erkennbar betroffen. 

Auf die weiterführenden Erläuterungen des Umweltberichtes wird ergänzend verwiesen. 

9.2.3 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 
Im Plangebiet selbst liegen keine gesetzlich geschützten Biotope. Zudem befindet es sich nicht inner-
halb von Natur- oder Landschaftsschutzgebieten. Allerdings befinden sich südlich ein Landschafts-
schutzgebiet und östlich ein gesetzlich geschützter Knick gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG. 
Beides wird von der Planung nicht berührt. 

10 Nachrichtliche Übernahmen 

10.1 Ortsdurchfahrtsgrenze 

Eine Ortsdurchfahrtsgrenze gem. § 4 StrWG der Landesstraße 90 (L 90) befindet sich im nordwestlichen 
Plangebiet.  

Die Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße oder Kreisstraße, der innerhalb der geschlossenen 
Ortslage liegt und auch der Erschließung der anliegenden Grundstücke oder der mehrfachen Verknüp-
fung des Ortsstraßennetzes dient. Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebietes, der in ge-
schlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke 
oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (§ 8 StrG). 

Die Anlage privater Zufahrten ist außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze entlang der Landesstraße 90 
grundsätzlich unzulässig und im Bedarfsfall als Sondernutzung zu bewerten. 

Für die Fläche des Vorhabengebietes mit der geplanten Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses ist 
die Anlage von zwei Zufahrten erforderlich, um ein Kreuzen der Verkehre von an- bzw. abrückenden 
Kameraden und den Einsatzfahrzeugen auszuschließen. In diesem Zusammenhang ist bereits eine Vor-
abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) SH erfolgt. Die nördliche Zufahrt 
zum Plangebiet liegt innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze und ist somit grundsätzlich zulässig. Die am 
südlichen Plangebietsrand gelegene Zufahrt wurde seitens des LBV.SH als Sondernutzung in Aussicht 
gestellt, da die Landesstraße 90 im entsprechenden Streckenabschnitt gut einsehbar ist. 

In Abstimmung mit dem LBV.SH wird die Gemeinde Lasbek die nördliche Zufahrt zum Plangebiet für 
die Feuerwehrkameraden nutzen und die südliche Zufahrt ausschließlich für das Ein- bzw. Ausfahren 
der Einsatzfahrzeuge vorsehen. 

Die Ortdurchfahrtsgrenze wird nachrichtlich in die Planzeichnung (Teil A) übernommen. 

10.2 Anbauverbotszone 

Im westlichen Teil des Plangebietes befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt entlang der Landes-
straße 90 (L 90) eine Anbauverbotszone gem. § 29 Abs. 1 StrWG. Für den betroffenen Flächenbereich, 
in einem Abstand von 20 m zum Fahrbahnrand, sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.  

Die Anbauverbotszone wird nachrichtlich in die Planzeichnung (Teil A) übernommen. 



Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lasbek 

 

 
19 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

Gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegegesetz (StrWG) des Landes Schleswig-Holstein dürfen außer-
halb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hoch-
bauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis 
zu 20,00 m von der Landesstraße 90, gemessen vom äußeren Rand der befestigten für den Kraftfahr-
zeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorgenommen werden. 

Zufahrten zu Landesstraßen außerhalb einer nach § 4 (2) StrWG festgesetzten Ortsdurchfahrt sind Son-
dernutzungen. Für den Betrieb von Zufahrten als Verkehrserschließung der geplanten Bebauung sind 
beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Standort Lübeck, unter Vor-
lage entsprechender Planunterlagen die gemäß §§ 21, 24 und 26 StrWG erforderliche Sondernutzungs-
erlaubnis zu beantragen. 

Entsprechende Vorabstimmungen sind mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein im Zuge eines Vor-Ort-Termins bereits geführt worden, und die Möglichkeit einer Sonderge-
nehmigung für die südlich gelegene Zufahrt zum Plangebiet, welche den Einsatzfahrtzeugen dient, 
wurde in Aussicht gestellt. Konkrete Abstimmungen und Antragsstellungen werden im Zuge der Um-
setzung des Vorhabens vorgesehen. 

11 Ver- und Entsorgung 
Die Ver- und Entsorgungsanlagen sind im Bereich des Plangebietes zum Teil vorhanden. Fehlende oder 
unzureichende Ver- und Entsorgungsanlagen werden neu hergestellt oder gemäß den Anforderungen 
ausgebaut. 

Wasserversorgung 
Die Trink- und Brauchwasserversorgung erfolgt aus dem Netz des Wasserwerkes Barkhorst. 

Löschwasserversorgung 
Nach § 2 BrSchG (Brandschutzgesetz) haben die Gemeinden für eine ausreichende Löschwasserversor-
gung zu sorgen. Der Löschwasserbedarf ist durch die Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen fest-
zulegen. Bezüglich der Entnahme des Löschwassers aus dem Netz der öffentlichen Trinkwasserversor-
gung wird auf die Arbeitshilfe für die Bemessung des Löschwasserbedarfs mit Angabe zu Hydranten-
abständen „Arbeitsblatt DVGW-Information Wasser Nr. 99 mit dem Anhang W 405 (Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung)“ hingewiesen. Das Merkblatt sieht in der 
Regel einen Hydrantenabstand von unter 150 m vor, so dass die erste Löschwasserentnahmestelle ma-
ximal 75 m von der Grundstücksgrenze des betroffenen Gebäudes entfernt vorhanden sein sollte. 

Die Löschwasserversorgung der Gemeinbedarfsfläche wird im Rahmen eines Löschwasser-Grund-
schutzes über eine ausreichende Anzahl von Unterflurhydranten aus den Kapazitäten des Trinkwas-
sersversorgungsnetzes sichergestellt.  

Energieversorgung 
Die Energieversorgung erfolgt durch die Trave Netz AG. 

Schmutz-/Regenwasserentsorgung 

Es ist vorgesehen, das anfallende Schmutzwasser in das vorhandene Kanalisationsnetz der Gemeinde 
Lasbek zu leiten. 
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Mit Einführung des gemeinsamen Erlasses „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regen-
wasser in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW 1“ des Ministeriums für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) und des Ministeriums für Inne-
res, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) vom 10. Oktober 2019, wird 
verstärkt auf den zukünftigen Wasserhaushalt des geplanten Bebauungsplanes geachtet und dessen 
Abweichungen zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt überprüft. Es wird angestrebt, die Abwei-
chungen so gering wie möglich zu halten, also einen großen Oberflächenabfluss zu vermeiden und 
vorrangig das Niederschlagswasser dezentral zu verdunsten und zu versickern, um die hydrologischen 
und hydraulischen Auswirkungen auf den ökologischen Zustand der Fließgewässer durch Regenwas-
sereinleitungen zu vermindern.  

Der A-RW 1 Nachweis wurde im Zuge des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 15 durch das Büro Pe-
tersen & Partner geführt. Das Gutachten liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei. 

Eine Versickerung nach DWA-A 138 ist aufgrund der Baugrundverhältnisse mit hohem Grundwasser-
spiegel nicht möglich. Regenwasser und Schmutzwasser sollen getrennt auf dem Grundstück gesam-
melt und anschließend in einem gemeinsamen Mischwasserkanal gen Norden in die Klärteiche der 
Gemeinde abgeleitet werden. 

Sofern der Bebauungsplan an das Kanalnetz angeschlossen wird, zeigen die Berechnungen bei einem 
20-jährigen Regenereignis eine teilweise Überstauung in der Anfangshaltung im Steindamm. Das Fach-
gutachten empfiehlt deshalb folgende Maßnahmen: 

 Zur Minimierung der Abflussspitzen und Verhinderung einer hydraulischen Überlastung des Kanals 
soll eine Einleitbegrenzung für ein 2-jährliches Regenereignis erfolgen. 

 Das benötigte Speichervolumen sollte unterirdisch zwischengespeichert werden. 

 Sofern dies nicht mit anderweitigen Vorschriften in Konflikt steht, empfiehlt das Fachgutachten zu-
dem die Verwendung von wasserdurchlässigen Pflasterbelägen und den Bau von Gründächern ein-
zubeziehen.  

 In den Kanal darf nur gering belastetes Regenwasser eingeleitet werden. Die Verkehrsflächen auf 
dem Grundstück sind vorab durch geeignete technische Maßnahmen zu reinigen“  

Der Begrenzung der Abflussspitzen auf ein 2-jähliches Regenereignis kommt die Gemeinde im Rahmen 
der konkreten Vorhabenplanung bereits aus Eigeninteresse nach, um einer weiteren Überlastung des 
Kanalnetzes entgegenzuwirken. Auf der Grundlage der konkret erfolgenden Versiegelung werden im 
Rahmen der Bauantragsunterlagen deshalb geeignete unterirdische Speichersysteme berücksichtigt. 

Der Empfehlung zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge kommt die Gemeinde durch entspre-
chende Festsetzungen im Bereich außerhalb der Fahrgassen nach, um ebenfalls die Ergebnisse der 
schalltechnischen Untersuchung in die Planung einfließen zu lassen. 

Die Empfehlung zur Verwendung von Grünbedachungen auf dem Gebäude der Feuerwehr dient der 
Rückhaltung des Oberflächenwassers auf dem Grundstück. Die entsprechende Errichtung und langfris-
tige Unterhaltung stellt einen hohen Investitionsfaktor seitens der Gemeinde dar. Da die Gemeinde   
gemäß dem Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein eine PV-Anlage auf 
der Dachfläche des künftigen Feuerwehrgebäudes zu errichten hat, wird auf die Festsetzung einer ver-
bindlichen Grünbedachung verzichtet. Zielsetzung der Grünbedachung ist die gesteigerte Rückhaltung 
des anfallenden Niederschlagswassers auf dem Grundstück. Um der Zielsetzung nachzukommen im 
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Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes, wird die Gemeinde deshalb prüfen, inwiefern ggf. ander-
weitige kostengünstigere Möglichkeiten für eine Verringerung des Abflussvolumens in Betracht kom-
men oder ein Grün- bzw. Retentionsdach das Kanalnetz der Gemeinde entlasten können. 

Das gesammelte Niederschlagswasser von den Verkehrsflächen ist vor Einleitung durch geeignete 
Maßnahmen auf den Grundstücken zu behandeln. Die Umsetzung hat im Rahmen der Entwässerungs-
planung zu erfolgen. 

Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung des Plangebietes wird durch die Abfallwirtschaft Südholstein GmbH sichergestellt. 
Die AWSH (Abfallwirtschaft Südholstein GmbH) erfüllt im Auftrag der Kreise Stormarn und Herzogtum-
Lauenburg, die öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sind, alle Aufgaben der Abfallentsorgung.  

12 Archäologie, Altlasten, Kampfmittel 

Altlasten 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich nach Angaben der unteren Bodenschutzbehörde 
mit Datum vom 11.04.2024 keine Altablagerungen, altlastenverdächtigen Flächen, Altlasten oder 
schädlichen Bodenveränderungen. 

Archäologie 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Archäologischen Interessengebietes. 

Es wird jedoch auf § 15 DSchG verwiesen: 
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde 
der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 
oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf 
oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung 
oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übri-
gen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen 
kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Verände-
rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Kampfmittel 

Die Gemeinde Lasbek ist in der Auflistung der Gemeinden mit bekannten Bombenabwürfen der Lan-
desverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch Kampfmittel (Kampfmit-
telverordnung) aufgeführt und liegt damit in einem bekannten Bombenabwurfgebiet. Aus diesem 
Grund besteht die Pflicht zur Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H. Die Auskunft liegt 
bereits vom 27.11.2023 vor, mit dem Ergebnis, dass es sich bei der Fläche nicht um eine Kampfmittel-
verdachtsfläche handelt. 

Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich bei der Polizei 
zu melden. 
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Störfallbetriebe 

Besonders störfallrelevante Betriebe gemäß Störfallverordnung (12. BImSchV gemäß Seveso II RL) sind 
im näheren Umkreis nicht vorhanden. 
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Teil II: Umweltbericht 
(mit integriertem grünordnerischen Fachbeitrag)  

13 Einleitung in den Umweltbericht 
Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde Lasbek im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplanes 
eine Begründung beizufügen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil dieser Begründung, in 
dem entsprechend dem Stand des Verfahrens die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen sind. Die inhaltlichen Anforde-
rungen an den Umweltbericht ergeben sich aus der Anlage im BauGB zu dem § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

13.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Siedlungsrand des Ortsteils Lasbek-Dorf, der Gemeinde Las-
bek. Ziel des Bebauungsplanes ist die baurechtliche Vorbereitung für den Bau eines neuen Feuerwehr-
gerätehauses. 

Das Plangebiet hat eine Größe von 4.650 m². Im Plangebiet werden die folgenden Festsetzungen ge-
troffen: 

 Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ auf einer Fläche von 
rd. 3.400 m² mit einer Grundflächenzahl von 0,6, zulässigen Überschreitungen gem. BauNVO, ein-
geschossiger Bauweise mit Firsthöhen um die 8,5 m, 

 Verkehrsflächen von 600 m² (bereits im Bestand vorhanden) und 
 private Grünflächen von 650 m², davon 200 m² mit Anpflanzgeboten. 

13.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 
Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden: 

13.2.1 Fachgesetze  
Baugesetzbuch: Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Nach § 1a BauGB sind die 
umweltschützenden Belange in der Bauleitplanung einzustellen. 

§ 1 (6) Nr. 7 BauGB (Belang e): Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern 

 Baubedingte Bauabfälle und Bodenmassen sind im Rahmen der Baumaßnahmen durch die beauftrag-
ten Firmen fachgerecht zu entsorgen. 

Betriebsbedingte Siedlungsabfälle werden über die gemeindlichen Entsorgungsbetriebe fachgerecht 
entsorgt. 
Gemäß dem Fachbeitrag zur Oberflächenentwässerung vom Büro Petersen & Partner werden sowohl 
das Regenwasser also auch das Schmutzwasser getrennt im Plangebiet gesammelt und anschließend 
in einem gemeinsamen Mischwasserkanal gen Norden in die Klärteiche der Gemeinde abgeleitet. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Belang f): Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 
 Für den vorliegenden Bebauungsplan werden keine gesonderten Vorgaben zur Verwendung erneu-

erbarer Energien getroffen. Es wird auf die geltenden Regelungen wie beispielsweise EnEG, 
EE WärmG, EEG, GEG, etc., sowie des Energiewende- und Klimaschutzgesetz von Schleswig-Holstein 
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(EWKG) verwiesen. Demnach sind Dachflächen von Gebäuden, die nicht zu wohnzwecken genutzt 
werden und deren Bau nach dem 1. Januar 2023 beantragt werden, mit Anlagen zur Nutzung von 
Solarenergie zu versehen. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Belang h): Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen 
die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegte Immis-
sionsgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen 

 Das Plangebiet liegt nicht in einem Gebiet, für welches besondere Rechtsverordnungen der Europäi-
schen Union mit festgelegten Immissionsgrenzwerte gelten. 
Insbesondere durch die Bereitstellung für den Wärmeenergiebedarf sowie den induzierten mot. Ver-
kehr kommt es durch stoffliche Emissionen grundsätzlich zu Beeinträchtigungen der Luftqualität und 
des Klimas. Verkehrsbedingte Luftschadstoffe steigen durch die Planung aufgrund der zu erwarten-
den Verkehrsstärke nur geringfügig. Immissionen oberhalb der Grenzwerte der 22. BImSchV sind 
nicht zu erwarten. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Belang j): unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwerer Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sind vorgesehene Flächennutzungen zueinander so anzuord-
nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und Auswirkungen, die von schweren Unfällen im Sinne des 
Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU hervorgerufen werden, auf überwiegend dem Wohnen dienen-
den Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete (insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wich-
tige Verkehrswege, Freizeitgebiete, besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete des Natur-
schutzes) sowie öffentlich genutzte Gebäude so weit wie möglich zu vermeiden. Bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen festgelegten Immissions-
grenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffenen Belange die 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen. 

 Im Untersuchungsgebiet und seiner Umgebung sind keine Nutzungen bekannt, von denen eine be-
sondere Gefahr auf schutzwürdige Nutzungen ausgeht. Gleichzeitig werden im Bebauungsplan keine 
Nutzungen zugelassen von denen solche Gefahren auf die Umgebung ausgehen können. 

Bodenschutzklausel (§ 1a Abs. 2 BauGB): Mit Grund und Boden soll sparsam umgegangen werden. Bevor 
zusätzliche Flächen für bauliche Nutzungen in Anspruch genommen werden, soll die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtungen und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung geprüft wer-
den 
 Der derzeitige Feuerwehrstandort der Gemeinde Lasbek erfüllt nicht mehr die aktuellen Vorausset-

zungen an ein Feuerwehrgerätehaus mit erforderlichen Nebenflächen. Im Gemeindegebiet wurden 
deshalb mehrere Standorte für ein neues Feuerwehrgerätehaus untersucht (vgl. Abschnitt 6 der Be-
gründung). Das Plangebiet ist das Ergebnis einer umfassenden Standortsuche. Die für die Feuerwehr 
ausgewiesene Fläche wird auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß begrenzt, so dass die Flä-
cheninanspruchnahme minimiert wird.  

Umwidmungssperrklausel (§ 1a Abs. 2 BauGB): Es ist zu prüfen, ob es Alternativen zur Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlichen, als Wald oder für Wohnzwecke genutzten Flächen gibt. Insbesondere sind die 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu prüfen. Finden sich keine Alternativen, ist die Flächeninan-
spruchnahme auf den notwendigen Umfang zu begrenzen. 

 Sowohl die Innenentwicklungsmöglichkeiten als auch Standortalternativen wurden im Rahmen der 
Verfahren für die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan geprüft. Durch die ver-
kehrsgünstige Lage, nicht vorhandene Schutzgebiete, die vergleichsweise geringe Beeinträchtigung 
der Schutzgüter und lediglich zweitrangige Eignung für die wohnbauliche Siedlungsentwicklung gin-
gen das Plangebiet und die Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite als günstigste Standorte 
für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses hervor. 
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Klimaschutzklausel (§ 1a Abs. 5 BauGB): Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen, Rechnung getragen werden. 

 Im Plangebiet wurde im Rahmen der Festsetzungen auf eine Eingrünung zum Schutz des lokalen Kli-
mas geachtet. Außerdem wurde auf geltende Regelungen zur Verwendung von Photovoltaik-Anlagen 
hingewiesen.  

Bundes-/Landesnaturschutzgesetz 

Ziel des Bundesnaturschutzgesetzes und deren gesetzlichen Regelungen auf Landesebene ist die Sicherung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhalti-
gen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.  
Gemäß § 1 des BNatSchG sind Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich in ihrer 
biologischen Vielfalt, in ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Re-
generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie in ihrer Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft zu schützen, zu entwickeln und soweit 
erforderlich, wieder herzustellen. Der § 1 BNatSchG beinhaltet zudem Vorgaben, die Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes dauerhaft zu sichern, unzerschnittene Landschaftsräume vor Zer-
schneidung zu bewahren und einer Entwicklung innerstädtischer Bereiche einer Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Außenbereich vorzuziehen. Gleichzeitig sollen Freiräume im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich einschließlich ihrer Bestandteile erhalten, bzw. neu geschaffen werden. 

Für Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB sowie für Pläne, die eine Planfeststellung ersetzen, 
gelten die §§ 14-17 des BNatSchG, wonach erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden sind. Sofern dieses nicht möglich ist, sind Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen erforderlich. 
Bei Planungen sind neben der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung zudem die artenschutzrechtlichen Vorgaben 
zu berücksichtigen. Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  
1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten 

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  
2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert.  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2, Satz 1 BauGB 
(Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 des 
BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB) gelten die Verbote des § 44 Abs. 1 nur eingeschränkt. So 
liegt bei europäisch geschützten Arten kein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 vor, 
soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten weiterhin erfüllt wer-
den kann. 

Gemäß § 34 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 
den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwir-
ken mit anderen Projekten oder Plänen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets führen können. 

 Das Gesetz findet im Rahmen der naturschutzfachlichen Betrachtungen, des Artenschutzes und des 
Biotopschutzes sowie durch geeignete Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnah-
men Anwendung. Gesonderte Fachgutachten werden hierfür nicht vorgesehen. 

Bundesbodenschutzgesetz 

Das Bodenschutzgesetz hat die Sicherung und Wiederherstellung der nachhaltigen Funktionen des Bo-
dens zum Ziel. 

 Das Gesetz wird durch Regelungen zu möglichen Versiegelungen und zum vorsorgenden Boden-
schutz berücksichtigt. 
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Bundesimmissionsschutzgesetz 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz hat insbesondere den Ausschluss schädlicher Umweltauswirkungen 
zum Ziel. 

 Im Rahmen der Planung wurde ein Schallgutachten erstellt. Dies kommt zu dem Ergebnis, dass mög-
liche Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] während der Nachteinsätze und 
durch die Nutzung des Martinshornes als hinnehmbar einzustufen sind, da es der Gemeinde zur Er-
füllung der gesetzlich zugewiesenen Aufgabe des Brandschutzes dient. Um diese Überschreitungen 
zu reduzieren, trifft der Bebauungsplan Regelungen zur Verwendung von ebenem Pflaster bzw. As-
phalt auf allen Flächen der Fläche für den Gemeinbedarf, auf denen Fahrbewegungen stattfinden 
müssen. Zudem wird die Gemeinde im Zuge der Umsetzung die Positionierung der Absauganlage so-
wie deren Schalleistungspegel prüfen, um der weiteren Empfehlung der lärmtechnischen Untersu-
chung nachzukommen. 

Bundes-/Landeswaldgesetz 

Das Gesetz und seine Regelungen auf Landesebene haben das Ziel, den Wald wegen seines wirtschaftli-
chen Nutzens sowie wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und für die Erholung der Bevölkerung zu 
erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

 In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich keine Waldflächen. 

FFH- und die EU-Vogelschutzrichtlinie 

Die Richtlinien haben das wesentliche Ziel, ein zusammenhängendes europaweites Netz von Schutzgebie-
ten zu entwickeln (Netz Natura 2000). 

 Etwa 1,5 km westlich des Plangebietes liegt das FFH-Gebiet „Rehbrook“. Dabei handelt es sich um 
einen Waldmeister-Buchenwald, welcher teilweise in einen Hainsimsen-Buchenwald übergeht. Auf-
grund der Entfernung und der dazwischenliegenden Bundesautobahn 1 wird eine Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele durch die Planung ausgeschlossen. 

Wasserhaushaltsgesetz 

Es dient der Verhütung einer Verunreinigung des Wassers oder sonstiger nachteiliger Veränderungen sei-
ner Eigenschaften. 
 Gem. dem gemeinsamen Erlasses „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser 

in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW 1“ des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) und des Ministeriums für Inneres, länd-
liche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) vom 10. Oktober 2019 ist im Bau-
leitplanverfahren anzustreben, einen großen Oberflächenabfluss zu vermeiden und das anfallende 
Niederschlagswasser dezentral zu verdunsten oder zu versickern. 

Ein Bodengutachten wurde vom Büro GSB Grundbauingenieure GmbH erstellt. Auf Grundlage des 
Bodengutachtens wurde der Nachweis zum Umgang mit den anfallenden Niederschlagswassern (A-
RW 1 Nachweis) erstellt. Eine Versickerung anfallender Niederschlagswasser im Plangebiet ist nicht 
möglich, weshalb das Niederschlagswasser im Plangebiet gesammelt und anschließend in einem 
Mischkanal abgeleitet werden soll. Erforderliche Maßnahmen zur Reduzierung der Abflussmengen 
wird die Gemeinde im Zuge der Vorhabenplanung für den neuen Feuerwehrstandort konkretisieren, 
wenn der tatsächliche Versiegelungsgrad feststeht, um ihr eigenes Kanalnetz nicht zu überlasten. 
Mögliche Maßnahmen sind hier unterirdische Speichersysteme, aber auch Gründächer oder Retenti-
onsdächer, durch welche den übergeordneten Vorgaben nachgekommen wird. 
Um den Forderungen des A-RW-1 Erlasses in Teilen gerecht zu werden und die Abweichungen zum 
potenziell naturnahen Wasserhaushalt dennoch bereits auf Ebene des Bebauungsplanes möglichst 
gering zu halten, trifft die Planung verbindliche Regelungen zur Verwendung wasserdurchlässiger Be-
läge. 
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13.2.2 Fachpläne 
Baugesetzbuch: § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Belang g): Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sons-
tigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes. 

Die Landschaftsplanung soll die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege konkretisieren und die 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele aufzeigen. Die überörtlichen Ziele, Erfor-
dernisse und Maßnahmen werden für den Bereich des Landes im Landschaftsprogramm, für Teile des Lan-
des in den Landschaftsrahmenplänen dargestellt. Auf regionaler Ebene konkretisiert der Landschaftsplan 
die Vorgaben des Landschaftsprogramms und des Landschaftsrahmenplanes. Die Ziele der Landschaftspla-
nung sind in der Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Landschaftsprogramm 

Im Landschaftsprogramm werden die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für das gesamte Land Schleswig-Holstein dargestellt.  

 Das Landschaftsprogramm wurde im Dezember 1998 veröffentlicht.  

Im Landschaftsprogramm wird im Bereich der Planung ein Wasserschongebiet und ein Gebiet mit 
besonderer Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
als Erholungsraum dargestellt. 

Da eine Konkretisierung der erforderlichen Maßnahmen im Landschaftsrahmenplan auf einer deut-
lich geeigneteren Maßstabsebene erfolgt, wird entsprechend auf die Aussagen des Landschaftsrah-
menplanes verwiesen. 

Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan ist der zentrale Fachplan des Naturschutzes für die regionale Ebene in Schles-
wig-Holstein. 

 Der Landschaftsrahmenplan aus dem Jahr 2020 stellt im Siedlungsbereich von Lasbek-Dorf ein Trink-
wassergewinnungsgebiet und ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung dar. Für das Plangebiet 
ist allerdings nur das Gebiet mit besonderer Erholungseignung relevant. 

Da die Ackerfläche nicht für eine öffentliche Nutzung durch Erholungssuchende vorgesehen ist und 
keine Wege entlang oder über die Fläche führen, ist keine aktive Erholungseignung der Fläche fest-
zustellen und wird demnach nicht beeinträchtigt. 

Landschaftsplan 

Für die örtliche Ebene werden die konkreten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftsplanung für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen dargestellt. 

 Der Landschaftsplan der Gemeinde Lasbek aus 
dem Jahr 2000 stellt das Plangebiet als Teil einer 
Siedlungserweiterungsfläche dar. Entlang der 
L 90 sind Ergänzungspflanzungen von Baumrei-
hen, Alleen bzw. Baumgruppen geplant. Südlich 
des Plangebietes befindet sich ein Landschafts-
schutzgebiet. 

 
Die Planung folgt demnach den Darstellungen des 
Landschaftsplanes, welcher für das Plangebiet 
bereits eine bauliche Entwicklung vorsieht. Auf 
die Ergänzungspflanzungen entlang der L 90 wird 
hingegen verzichtet, da aus Sicherheitsgründen 
eine Sichtbarkeit der ausfahrenden Einsatzfahr-
zeuge gewährt werden muss. 

Abbildung 4: Landschaftsplan Gemeinde Lasbek: Ent-
wicklung, Quelle: Amt Bad Oldesloe-Land. 
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13.2.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) 
Südlich des Plangebietes grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Lasbek-Dorf“. 

Schutzzweck ist es, diesen Naturraum  

 zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, der 
Regenerationsfähigkeit und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

 wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes und wegen seiner besonderen 
kulturhistorischen Bedeutung und 

 wegen seiner besonderen Bedeutung für die naturverträgliche Erholung  

unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung zu sichern und soweit er-
forderlich im Sinne des Landschaftsschutzes zu entwickeln. 

Gesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 BNatSchG) 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope.  

Östlich des Plangebietes befindet sich in rd. 50 m Entfernung eine Knickstruktur, die dem gesetzlichen 
Biotopschutz des § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 Abs. 1 Ziffer 4 LNatSchG unterliegt. Diese wird aufgrund 
der Entfernung zur Planung nicht beeinträchtigt.  

Natura 2000-Gebiete (§§ 31 - 36 BNatSchG) 

FFH-Gebiete sind Teil des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, 
welches der Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten dient.  

In 1,5 km Entfernung in westliche Richtung befindet sich das FFH-Gebiet „Rehbrook“. Das FFH-Gebiet 
ist rund 49 ha groß und setzt sich aus vor allem bodensaurem Buchenwald und Waldmeister-Buchen-
wald zusammen. Dominant in der Baumschicht sind Buchen und Eichen. Die heimische Traubenkirsche 
ist in der Strauchschicht verbreitet. In einer Senke ist zudem ein Feuchtwald mit Schwarzerle und Esche 
zu finden. Das FFH-Gebiet stellt einen Lebensraum des Kammmolches dar. Die Erhaltung der naturna-
hen Waldgesellschaften auf historischem Waldstandort ist das Schutzziel des FFH-Gebietes.  

14 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

14.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszena-
rio), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden 

14.1.1 Schutzgut Fläche 
Das Schutzgut Fläche beschäftigt sich mit der Thematik des Flächenverbrauchs bzw. der Flächeninan-
spruchnahme insbesondere durch bauliche Nutzung und ist u. a. im § 1a Abs. 2 BauGB verankert. Dem-
nach sollen landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwendigen 
Umfang umgenutzt werden. 

Bei der Fläche des Plangebietes handelt es sich um eine ackerbaulich genutzte Fläche, für welche der 
Landschaftsplan bereits eine Eignung für eine bauliche Entwicklung darstellt. Im Westen verläuft die 
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Landesstraße (L 90), welche Lasbek an die übergeordneten Verkehrswege (Bundesstraße 404, Auto-
bahn BAB 1 und BAB 21) anbindet.  

14.1.2 Schutzgut Boden 
Die Fläche des Plangebietes liegt innerhalb des Naturraumes „Ostholsteinisches Hügelland“.  

Die Bewertung des Bodens erfolgt gemäß den Kennwerten des Umweltportals Schleswig-Holstein.  

 

Im Plangebiet herrschen Pseudogley-Parabraun-
erde Böden vor (orange). Als Bodenartenschich-
tung wird Lehmsand über Sandlehm angegeben. 

 

Relevant für die Bewertung des Bodens sind die Lebensraumfunktionen mit ihren Kriterien Naturnähe, 
Standortpotenzial für natürliche Pflanzengesellschaften und natürliche Bodenfruchtbarkeit, die Funk-
tion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der 
Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften sowie die Archivfunktionen. 

Natürliche Bodenfunktionen  

Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen 

Abbildung 6: Bodenkundliche Feuchtestufe, Quelle: Um-
weltportal SH. 

Sehr niedrige und sehr hohe bodenkundliche Feuch-
testufen weisen Extremstandorte aus, die das Poten-
zial für die Entwicklung seltener Biotope trockener 
oder feuchter bis nasser Standorte besitzen. Extrem-
standorte besitzen eine aus naturschutzfachlicher 
Sicht hohe Bedeutung, die hier gleichzusetzen ist mit 
einem hohen Grad der Funktionserfüllung des Bodens 
im Naturhaushalt. 
Bei den vorliegenden Böden im Plangebiet ist die 
Feuchtestufe mittel frisch (orange) und liegt damit im 
mittleren Bereich. 

Im Hinblick auf die Bedeutung als Lebensraum sind 
die Böden im Plangebiet demnach von allgemeiner 
Bedeutung. 

Abbildung 5: Bodenkarte, Quelle: Umweltportal SH 
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Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen 

Abbildung 7: Feldkapazität im effektiven Wurzelraum (Was-
serrückhaltevermögen), Quelle: Umweltportal SH. 

Die Feldkapazität ist die Wassermenge, die ein Boden 
pflanzenverfügbar speichern kann. Je höher die Feld-
kapazität liegt, desto mehr Wasser kann in nieder-
schlagsreichen Zeiten im Boden zurückgehalten und 
den Pflanzen in niederschlagsarmen Zeiten zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Böden mit hoher Feldkapazität (z. B. Lehmböden) be-
sitzen eine hohe Wasser- und Nährstoffhaltekraft und 
sind in der Regel gute Ackerböden. Ist die hohe Feld-
kapazität eines Bodens durch hohen Humusgehalt be-
dingt, liegen meist von Natur aus hohe Grundwasser-
stände als ursprüngliche Bildungsbedingung vor. 

Eine geringe Feldkapazität, z. B. bei Sandböden, kann 
zu ausgeprägter Trockenheit führen, wodurch bei ge-
ringem Nährstoffangebot die Voraussetzungen für 
die Entwicklung seltener Biotope gegeben sind. Dar-
über hinaus liegen ein höherer Beitrag zur Grundwas-
serneubildung und ein geringerer Schutz für das 
Grundwasser vor. Daraus ergibt sich eine hohe ökolo-
gische Bedeutung. 

Bei den Böden im Plangebiet wird die Feldkapazität 
mit gering (orange) angegeben. Es handelt sich ent-
sprechend um eher schlechte Ackerböden. Allerdings 
ist dafür die ökologische Bedeutung höher. 

Abbildung 8: Sickerwasserrate, Quelle: Umweltportal SH. 

Je höher die Sickerwasserrate ist, desto schneller be-
wegt sich der Wasserkreislauf und desto kürzer ist die 
Verweildauer dieses Wassers im Boden und desto ge-
ringer ist die Erfüllung der Bodenfunktion „Bestand-
teil des Wasserhaushaltes“. 
Die Sickerwasserrate wird im Plangebiet mit mittel 
(gelb) angegeben. Eine besondere ökologische Be-
deutung liegt demnach nicht vor. 
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Abbildung 9: Nährstoffverfügbarkeit, Quelle: Umweltportal 
SH. 

Böden mit einer geringen Nährstoffhaltekraft stellen 
einen potenziellen Standort für nährstoffarme, sel-
tene Lebensräume dar. Gleichzeitig verfügen solche 
Böden über eine geringe Schutzwirkung für das 
Grundwasser. Solchen Böden sind daher eine höhere 
ökologische Bedeutung und eine höhere Empfindlich-
keit gegenüber möglichen Eingriffen zuzuordnen. 

Böden mit einer hohen Nährstoffverfügbarkeit besit-
zen dementsprechend eine geringere ökologische Be-
deutung. Diese Böden besitzen eine hohe Schutzwir-
kung für das Grundwasser und wirken einer diffusen 
Ausbreitung von Schadstoffen in die Umwelt entge-
gen. 

Im Plangebiet wird die Nährstoffverfügbarkeit mit ge-
ring (orange) angegeben und hat damit eine erhöhte 
ökologische Bedeutung. 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stof-
fumwandlungseigenschaften 

Abbildung 10: Gesamtfilterleistung, Quelle: Umweltportal 
SH. 

 

Diese Bodenteilfunktion wird durch das Verlage-
rungsrisiko für nicht sorbierbare Stoffe (z. B. Nitrat) 
beschrieben. Dies wird gekennzeichnet durch den Bo-
denwasseraustausch, d. h. die Häufigkeit, mit der das 
Wasser im Boden innerhalb eines Jahres ausge-
tauscht wird.  
In diesem Zusammenhang spielt häufig die Betrach-
tung der Verlagerung von Nitrat ins Grundwasser eine 
Rolle (Nitratauswaschungsgefährdung (NAG)). 
Je geringer das Filter- bzw. Bindungsvermögen des 
Bodens ist, desto eher kann das Grundwasser gefähr-
det sein, desto höher ist die ökologische Bedeutung 
bzw. Empfindlichkeit zu bewerten.  
Je höher die potenzielle Kationenaustauschkapazität 
(KAKpot) ist, desto höher ist das Filter- bzw. Bindungs-
vermögen. Je geringer die Luftkapazität (LK) ist, desto 
höher ist das mechanische Filtervermögen. 
Je geringer das Filter- bzw. Bindungsvermögen des 
Bodens ist, desto eher kann das Grundwasser gefähr-
det sein, desto höher ist die ökologische Bedeutung 
bzw. Empfindlichkeit zu bewerten. 

Fazit ist: Je größer die Häufigkeit des Bodenwas-
seraustausches, desto eher kann das Grundwasser 
gefährdet sein, desto höher ist die ökologische Be-
deutung bzw. Empfindlichkeit zu bewerten. 

Die Gesamtfilterwirkung für sorbierende Stoffe wird 
im Plangebiet als mittel (gelb) angegeben. Entspre-
chend besteht lediglich eine allgemeine Gefährdung 
für das Grundwasser. 

Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Archivböden haben einen hohen Informationswert über aktuelle und historische Prozesse. Diese Böden geben 
z. B. Auskunft über klimatische Veränderungen, Landschaftsgeschichte und über den Einfluss von Naturkata-
strophen aber auch über die Entwicklung der Bewirtschaftung, der ökonomischen Nutzungen, der früheren 
Siedlungsentwicklung oder kulturelle Entwicklungen der Menschheit. Sie sind damit Zeugen der Natur- und 
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Kulturentwicklung einer Landschaft. Da der Verlust von Archivböden nicht kompensiert werden kann, ist ihr 
Schutz von besonderem Interesse. 

Gemäß dem Umweltportal befinden sich keine Archivböden im Bereich der Planung. 
Geotope ermöglichen einen Einblick in die Erdgeschichte und die Entstehung des Lebens auf der Erde. Geotope 
lassen sich gut abgrenzen, da es sich meist um kleinräumige erhaltungswürdige Objekte handelt. Als Geotop-
Potentialgebiet werden großflächige Bereiche erfasst, bei denen die Erhaltung der generellen Morphologie im 
Vordergrund steht. 

Im Plangebiet liegen keine Geotope oder Geotop-Potentialgebiete vor. 

Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

Abbildung 11: Ertragsfähigkeit, Quelle: Umweltportal SH. 

Die natürliche Ertragsfähigkeit spiegelt die natürliche 
Nährstoffverfügbarkeit von Böden wider. Während in 
der Landwirtschaft die natürliche Ertragsfähigkeit 
nach Bedarf mit Düngemittel erhöht werden kann, ist 
die Forstwirtschaft fast ausschließlich von der natürli-
chen Ertragsfähigkeit der Böden abhängig. 
Im Plangebiet wird die Ertragsfähigkeit mit mittel 
(gelb) angegeben und ist damit ohne besondere Be-
deutung. 

Bodenfunktionale Gesamtleistung 

Abbildung 12: Bodenfunktionale Gesamtleistung, Quelle: 
Umweltportal SH. 

In der zusammenfassenden Bodenbewertung werden 
hohe und sehr hohe Funktionserfüllungen aus fünf 
natürlichen Bodenteilfunktionen (Lebensraum für na-
türliche Pflanzen, Bestandteil des Wasserhaushaltes, 
Bestandteil des Nährstoffhaushaltes und als Filter für 
sorbierbare Stoffe) und die Nutzungsfunktion „Stand-
ort für die landwirtschaftliche Nutzung“ zusammen-
gefasst. Von diesen fünf natürlichen Bodenfunktio-
nen erhalten die mit hoher Funktionserfüllung einen 
und solche mit sehr hoher Funktionserfüllung zwei 
Punkte. Die Nutzungsfunktion „Standort für die land-
wirtschaftliche Nutzung“ wird doppelt bewertet (2 
bzw. 4 Punkte für die Funktionserfüllung). Je höher 
die Summe aller Punkte für die einzelnen Bodenfunk-
tionen ist, desto höher ist die bodenfunktionale Ge-
samtleistung. 
Um bei einer Flächeninanspruchnahme den Funkti-
onsverlust zu minimieren, sollten eine Inanspruch-
nahme von Böden mit einer hohen bodenfunktiona-
len Gesamtleistung vermieden werden. 
Das Umweltportal ermittelt hiernach für das Plange-
biet eine sehr geringe bodenfunktionale Gesamtleis-
tung (grün). 

Vorbelastung: Wesentliche kulturtechnische Eingriffe mit meliorativer Absicht betreffen die Entwässe-
rung durch Dränung und Abflussregulierung, sowie die Lockerung und Durchmischung, aber auch die 
Verdichtung des Oberbodens durch die Pflugarbeit. 
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Durch die langjährige landwirtschaftliche Nutzung ist im Plangebiet mit aus der Bewirtschaftung resul-
tierenden Verdichtungen zu rechnen. Das Umweltportal gibt die Bodenverdichtung im Plangebiet im 
Bereich der heutigen Ackernutzung für den Zeitraum von Mai bis September jedoch mit sehr gering 
und für den Zeitraum von Oktober bis April mit mittel an. 

Auf Ackerflächen kommt es zudem regelmäßig zum Bodenumbruch, so dass sich hier keine ungestör-
ten natürlichen Bodenstrukturen entwickeln können. Aufgrund der intensiven Nutzung erfolgen regel-
mäßig Einträge von Dünger und Pestiziden im Rahmen einer zulässigen landwirtschaftlichen Nutzung. 
Es handelt sich um Kulturböden von allgemeiner Empfindlichkeit. 

Die Erosionserscheinungen durch Wind und Wasser im Untersuchungsgebiet sind gemäß dem Um-
weltportal als gering einzustufen. Entsprechend ist dahingehend nicht von einer Vorbelastung auszu-
gehen. 

Bezogen auf die Vorbelastungen in Form von schädlichen Bodenveränderungen, Altablagerungen und 
Altstandorten sind derzeit keine Hinweise bekannt. 

Vorbelastungen durch Versiegelungen sind im Bereich der ausgewiesenen Verkehrsfläche (L 90) vor-
handen. 

Bewertungen: Besondere und seltene Standorte in einer intensiven Agrarlandschaft sind Restflächen, 
die auf Grund zu hoher Vernässung oder Trockenheit als Grenzertragsstandorte einzustufen sind. Sie 
werden landläufig als schutzwürdig bewertet und ihre nachhaltige Erhaltung propagiert. Dieses ist bei 
der Ackerfläche im Plangebiet nicht zutreffend. 

Eine Baugrundbeurteilung wurde durch das Büro GSB Grundbauingenieure GmbH angefertigt, welche 
dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt ist. Im Rahmen der Baugrundbeurteilung wurden 30.04.2024 
acht Kleinrammbohrungen bis in eine Tiefe von max. 6,00 m unter Geländeoberfläche durchgeführt 
und Bodenproben genommen. Demnach liegen an allen Aufschlüssen zunächst Mutterboden /-auffül-
lungen in Stärken von 40-50 cm vor. Bei den drei westlich gelegenen Bohrungen folgt auf den Mutter-
boden Geschiebelehm und anschließend Geschiebemergel. An den übrigen Bohrstandorten steht un-
ter dem Mutterboden in unterschiedlichen Mächtigkeiten schwach schluffige Fein- und Mittelsande 
an. Nach Untersuchung der Wasserdurchlässigkeiten sind die untersuchten Sandproben wasserdurch-
lässig“ bis stark wasserdurchlässig. 

Diese Böden werden im Gutachten als gut tragfähig beschrieben.  

14.1.3 Schutzgut Wasser 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Oberflächengewässer.  

Südlich der Ackerfläche und eines Knicks verläuft in mehr als 200 m Entfernung der Bach „Lasbek“. 

Das Plangebiet gehört zum Grundwasserkörper „Trave-Mitte“. Laut dem Wasserkörper-Steckbrief 
(MELUND) ist der Grundwasserkörper hinsichtlich seines chemischen und mengenmäßigen Zustands 
ungefährdet. Zudem wird er für die Trinkwassernutzung herangezogen. Unmittelbar östlich des Plan-
gebietes befindet sich ein Trinkwassergewinnungsgebiet. Trinkwasserschutzgebiete befinden sich hin-
gegen nicht im Umfeld der Planung. 

Im Zuge der Bohrarbeiten für die Baugrundbeurteilung des Büros GSB Grundbauingenieure GmbH 
wurde Wasser zwischen 1,00 m und 1,40 m unter Gelände angetroffen. Dabei handelte es sich um von 
Stau-, Schichten-, Oberflächen- und Sickerwasser überlagertes Grundwasser, welches an manchen 
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Stellen bis auf Höhe des Geländes temporär aufstaut. Das Wasser kann hier aufgrund der bindigen 
Bodenschichten im Untergrund trotz der darüberliegenden Sande nicht versickern. 

14.1.4 Schutzgut Pflanzen 
Das Plangebiet wurde am 08. Dezember 2023 durch eine Mitarbeiterin des Ingenieurbüros GSP began-
gen. Die Einordnung der Biotope erfolgte auf Grundlage der „Kartieranleitung und erläuterte Standard-
liste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins“ (LfU, Stand: April 2023). 

 

Zeichenerklärung: 
 Geltungsbereich B-Plan Nr. 15 
AAy:  Intensivacker 
HWy:  Typischer Knick 
FGs:  Straßengraben 
SVe:  Bankette, extensiv gepflegt 
SVs:  Vollversiegelte Verkehrsfläche 
SDs:  dörfliche Siedlungsfläche 

 
  Darstellung für Baumkronen (jedoch nicht 
 lage- und maßstabsgetreu) 
 Ah:  Ahorn 
 Pl: Platane 
 Bi:  Birke 
 Bu:  Buche 
 Ei:  Eiche 
 Ob:  Obstbaum 

Abbildung 13: Luftbild des Plangebietes mit Bestandserfassung, Quelle: Umweltportal 
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Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine intensiv ackerbaulich genutzte Fläche (AAy). Diese liegt 
südlich des Siedlungsgebietes Lasbek-Dorf, welches einen dörflichen Charakter aufweist (SDs). Von den 
nördlich gelegenen Grundstücken ragen Baumkronen in das Plangebiet.  

Für diese Bäume wurde ein Baumgutachten vom Gutachter M. Hartmann am 07.08.24 erstellt, welches 
dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt ist. Das Baumgutachten bewertete die vier hauptsächlich ins 
Plangebiet hineinragenden Bäume und empfiehlt Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung. 

 
Abbildung 14: Übersicht der begutachteten Bäume, Quelle Baumgutachten 

Bei dem 1. begutachteten Baum handelt es sich um einen rotblättrigen Spitzahorn mit Stammdurch-
messer von 30 cm und einer rd. 9 m großen Krone. Sein Zustand wird als kompaktkronig und weitge-
hend arttypisch entwickelt beschrieben. Dem Baum wird zudem eine prägende Funktion für das Um-
feld zugesprochen. Schäden konnten nicht erkannt werden.  

Der 2. Baum ist ein Spitzahorn, welcher etwas einseitig, jedoch stabil gewachsen ist. Er hat einen 
Stammdurchmesser von rd. 60 cm sowie einen Kronendurchmesser von ~12 m. Es handelt sich um 
einen doppelstämmigen Baum, der im Bereich der Gablung bereits eine beginnende Splintfäule auf-
weist. Der Baum wird aus diesem Grund als nicht erhaltenswürdig eingestuft. 

Baum Nr. 3 ist eine ahornblättrige Platane mit 70 cm Stammdurchmesser, welche keinen arttypischen 
Aufbau aufweist. Durch eine frühere Kappung und die Nähe zum 2. und 4. Baum hat die Platane eine 
fächerartig in Richtung Süden und damit ausladende Krone ins Plangebiet, welche sich als bruchge-
fährdet darstellt.  

Der 4. Baum ist eine Blutbuche mit 60 cm Stamm- und ~12 m Kronendurchmesser. Auch die Buche ist 
durch die Nähe zum benachbarten Baum einseitig, aber stabil gewachsen. Durch die rote Färbung und 
besondere Wohlfahrtswirkung ist das Gehölz besonders zu erhalten.  
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Die Bäume haben aufgrund ihres Alters eine besondere Bedeutung als Lebensraum, für den Klima-
schutz sowie für das Landschaftsbild. 

Durch das westliche Plangebiet verläuft die Landesstraße 90 (Steindamm), wobei es sich um eine be-
reits vollversiegelte Verkehrsfläche (SVs) handelt. Die Landesstraße wird beidseitig von Straßengrä-
ben (FGs) und extensiv gepflegten Banketten (SVe) begleitet. Südlich und östlich des Plangebietes be-
findet sich weiterer Intensivacker. Ein typischer Knick mit Wall liegt östlich der Ackerfläche in rd. 50 m 
Entfernung zum Plangebiet. Innerhalb des Knicks befinden sich u. a. drei Eichen als Überhälter mit 
Stammdurchmessern von 0,7 m bis 0,8 m und Kronendurchmesser von 8 m bis 14 m. Der Knick stellt 
ein gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 21 LNatSchG i. V. m. § 30 BNatSchG dar, wird jedoch von der 
Planung nicht berührt. 

14.1.5 Schutzgut Tiere 
Im Plangebiet und Umgebung sind die typischen gehölzbewohnenden Arten und Kulturfolger wie Brut-
vögel, Fledermäuse und andere Säugetiere zu erwarten. Durch die im Untersuchungsraum liegende 
Straße ist davon auszugehen, dass störungsempfindliche Arten im Allgemeinen ausgeschlossen wer-
den können.  

Brutmöglichkeiten für Höhlen-, Nischen- und Gebäudebrüter bestehen im Plangebiet selbst nicht. Al-
lerdings bietet das nördlich gelegene Siedlungsgebiet und der östlich gelegene Knick die entsprechen-
den Bruthabitate. Die Fläche des Plangebietes wird von diesen als Nahrungshabitat genutzt, welches 
aufgrund der intensiven Ackernutzung jedoch lediglich von allgemeiner Bedeutung ist. Für Wiesenbrü-
ter wie z. B. der Feldlerche liegen ebenfalls keine optimalen Brutbedingungen vor, da die Ackerfläche 
intensiv bewirtschaftet wird, eine Ansiedlung und der Bruterfolg abhängig von der jeweiligen Feld-
frucht sind und nördlich und östlich vertikale Strukturen angrenzen. Durch die Nähe zum Siedlungsbe-
reich von Lasbek-Dorf ist mit einem erhöhten Prädatorendruck durch z. B. freilaufende Katzen zu rech-
nen, was ebenfalls die Funktionalität des Ackers als Fortpflanzungsstätte für Offenlandarten mindert. 
Südlich des Plangebietes können sie allerdings durch die weitere Entfernung zu vertikalen Strukturen 
und bei passenden Vegetationshöhen je nach Feldfrucht zur Brutzeit nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden.  

Auch Brutvögel der Ruderal- und Staudenfluren finden innerhalb des Plangebietes keine passenden 
Habitate, da die extensiv gepflegte Bankette und der Straßengraben keine ausreichende vegetative 
Ausprägung aufweisen. Brutmöglichkeiten für diese Arten gäbe es im Randbereich des östlich gelege-
nen Knicks außerhalb des Plangebietes.  

Im Landesportal Schleswig-Holsteins sind Verbreitungskarten (mit Gitternetz 10x10 km) und Bewer-
tungen einzelner Arten der FFH-Richtlinie des Anhangs IV veröffentlicht. Aus den Ergebnissen des Be-
richtszeitraums 2013-2018 geht hervor, dass bei den Fledermäusen das Braune Langohr, die Fransen-
fledermaus, die Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus nachgewiesen wurden. 

Fledermausarten können das Plangebiet lediglich als Jagdhabitat nutzen, da keine Gehölzstrukturen 
oder Gebäude im Plangebiet liegen. Dabei wird dem nördlichen Ackerrandbereich eine allgemeine Be-
deutung zugewiesen. Eine intensiv genutzte Ackerfläche hat allerdings nur eine geringe Bedeutung als 
Nahrungsfläche. Der Knick östlich des Plangebietes stellt eine Leitstruktur für Fledermäuse dar. Die 
alten Bäume nördlich des Plangebietes haben Potenzial als Sommer- (und Winter)quartier.  
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In den Artengruppierungen der Käfer, Libellen und Schmetterlinge wurden im entsprechenden Gitter-
netz keine europarechtlich geschützten Arten nachgewiesen. Bei den europarechtlich geschützten 
Weichtierarten wurde lediglich die Bauchige Windelschnecke in diesem Gebiet nachgewiesen. Aller-
dings kommt diese Arte nur in feuchten Habitaten wie Mooren oder Niederungen vor und ist demnach 
im Plangebiet auszuschließen. 

In den Verbreitungskarten der Artengruppen Amphibien und Reptilien wurden Vorkommen von 
Kammmolch, Laubfrosch und Moorfrosch im Gitter der Planung dargestellt. Südlich des Plangebietes 
liegt ein schmaler Bach, welcher ein Zulauf zur Süderbeste darstellt. Für Arten wie z. B. den Kamm-
molch und den Moorfrosch sind dort keine ausreichenden Strukturen und Gewässerflächen vorhan-
den, weshalb ein Vorkommen der Arten in dem Bach unwahrscheinlich ist. Für den Laubfrosch sind 
ebenfalls keine passenden Laichhabitate im Umfeld des Plangebietes zu finden. Auch die Gewässer 
(z. B. Gartenteiche) innerhalb des Siedlungsgebietes weisen nicht die entsprechende Strukturvielfalt 
oder Gewässerfläche für die europarechtlich geschützten Arten auf. Nordwestlich der Planung befin-
det sich ein Regenrückhaltebecken, allerdings ist dies durch Bebauung und die L 90 vom Plangebiet 
getrennt. Ein Verbund zum Plangebiet besteht demnach nicht. So ist eine Bedeutung des Plangebietes 
als Sommerlebensraum für diese Arten nicht anzunehmen. Auch für weniger anspruchsvolle Arten 
stellt das Plangebiet durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung keinen optimalen terrestrischen 
Lebensraum dar. 

Im „Merkblatt zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Hasel-
maus bei Vorhaben in Schleswig-Holstein“ ist aus Abbildung 2 (Aktuelle und historische Verbreitung/  
Nachweise der Haselmaus in Schleswig-Holstein) abzulesen, dass sich das Plangebiet im Verbreitungs-
gebiet der Haselmaus befindet. Die Haselmaus favorisiert Lebensräume mit einer hohen Arten- und 
Strukturvielfalt und ist stark an Gehölze gebunden. Im Plangebiet selbst sind keine passenden Gehölz-
strukturen für Haselmaus-Lebensräume vorhanden. Ein Vorkommen im östlich gelegenen Knick ist al-
lerdings möglich, dieser wird jedoch durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

14.1.6 Schutzgut Klima / Luft 
Das Klima in Schleswig-Holstein ist stark durch die Lage zwischen Nord- und Ostsee geprägt. Es ist mit 
seinen feuchten, milden Wintern und hohen Niederschlägen als gemäßigtes, feucht-temperiertes und 
ozeanisches Klima zu bezeichnen. 

Die Hauptwindrichtungen in Schleswig-Holstein sind West und Südwest. Laut dem „Atlas der Ökosys-
temleistungen Schleswig-Holstein“ (2022, S. 20-22) betrug die durchschnittliche Jahressumme des Nie-
derschlags 800-900 mm im Messzeitraum von 1981 bis 2010 im Raum des Untersuchungsgebietes. Im 
selben Zeitraum betrug dort die durchschnittliche Jahrestemperatur ungefähr 8,8 Grad und die Jahres-
summe der Sonnenscheindauer ca. 1550-1600 h. Dies sind recht durchschnittliche Werte für Schles-
wig-Holstein. 

Lokalklimatisch liegen keine erheblichen Belastungen vor.  Allerdings ist mit geringen lufthygienischen 
Belastungen in Form von Schadstoffimmissionen des Verkehrs aufgrund der westlich gelegenen Lan-
desstraße zu rechnen. Zudem führen die offenen Freiflächen zu einer verstärkten Aufheizung des ört-
lichen Klimas. Südlich des Siedlungsgebietes des Ortsteils Lasbek-Dorf sind mehrere Knickstrukturen 
zu finden. Diese haben eine Luftfilterfunktion, ausgleichende Wärmefunktion und beruhigen die Wind-
verhältnisse. 
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14.1.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Die Gemeinde Lasbek liegt in der Landschaft „Lauenburg“, in der Landschaftsgroßeinheit „Norddeut-
sches Tiefland“. Die Landschaft wird vor allem ackerbaulich geprägt. Zudem sind Wälder auf Moränen-
kuppen und Grünländer in Niederungen zu finden. Der effektive Schutzgebietsanteil der Landschaft 
liegt bei 6,87% (vgl. BfN, 2015). 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand des Siedlungsgebietes von Lasbek-Dorf und grenzt 
dort unmittelbar an Wohnbebauung. Eine Einsehbarkeit aus der freien Landschaft in das Plangebiet ist 
aus westlicher und südlicher Richtung möglich. Östlich ist die Einsehbarkeit ins Plangebiet durch einen 
Knick in rd. 50 m Entfernung eingeschränkt. 

Ein Landschaftsschutzgebiet liegt um das Siedlungsgebiet „Lasbek-Dorf“ herum. Die Planung befindet 
sich allerdings nicht innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, welches erst ca. 130 m südlich beginnt. 

14.1.8 Natura 2000-Gebiete 
In 1,6 km Entfernung in westliche Richtung befindet sich das FFH-Gebiet „Rehbrook“. Es handelt sich 
um einen Waldmeister-Buchenwald, welcher übergangsweise auch als Hainsimsen-Buchenwald vor-
liegt. Als Erhaltungs- und Entwicklungsziel wird die Erhaltung der Wald- und Wasserstände angestrebt. 
Zudem sollen die natürlichen Prozesse innerhalb des FFH-Gebietes gefördert werden. 

Das Schutzgebiet befindet sich außerhalb des Wirkraumes des Bauleitplanes. 

14.1.9 Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 
Der Naherholungswert der Planfläche ist als gering einzustufen, da die Fläche intensiv ackerbaulich 
bewirtschaftet wird.  Die Landesstraße ist viel befahren und eignet sich aufgrund fehlender straßenbe-
gleitender Fuß-/Radwege nicht für eine Erholungsnutzung. 

Nördlich und westlich des Plangebietes liegen innerhalb der Ortslage landwirtschaftliche Betriebe, wel-
che Pferde halten. Durch diese Betriebe und die umliegende Landwirtschaft, können temporär Ge-
ruchsimmissionen entstehen. Lärmimmissionen innerhalb des Gemeindegebietes resultieren vorwie-
gend aus dem Verkehrslärm der Bundesautobahn 1 (gemäß Geoportal Umgebungslärm zwischen 60 
und 65 dB) und der Landesstraße 90.  

In direkter Nachbarschaft, nördlich des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 15, sind Wohngebäude ge-
legen, welche nach dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Lasbek einen Schutzanspruch einer ge-
mischten Baufläche haben. Demnach gelten nach der TA Lärm für die nördlich liegende Bebauung Be-
urteilungspegel von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts mit kurzzeitigen Geräuschspitzen von 90 dB(A) 
tags und 65 dB(A) nachts. Zudem regelt die TA Lärm für gemischte Bauflächen Ruhezeitenzuschläge, 
seltene Ereignisse und kurzzeitige Geräuschspitzen. 
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Abbildung 15: Gebietsnutzung und Immissionsorte, Quelle WVK) 

14.1.10 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Zu den Kulturgütern zählen kulturhistorisch bedeutende Bau-, Natur- und Kulturdenkmale sowie ar-
chäologische Objekte. Sie sind prägend für das Orts- und Landschaftsbild und den Erholungswert der 
Landschaft. 

Bau-, Natur- und Kulturdenkmale finden sich nicht im Umfeld des Plangebietes. Ein archäologisches 
Kulturdenkmal oder eine Schutzzone sind weder auf der Planfläche noch in der Umgebung verzeichnet. 

Laut dem Archäologischen Atlas des Landes Schleswig-Holstein liegt das Plangebiet selbst nicht in ei-
nem archäologischen Interessengebiet, jedoch sind Flächen südwestlich des Plangebietes als solche 
ausgewiesen.  

14.1.11 Wirkungsgefüge und biologische Vielfalt 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima/Luft sowie der Pflanzen- und 
Tierwelt sind größtenteils naturgegeben und maßgeblich verantwortlich für das Gleichgewicht inner-
halb von Ökosystemen. Lediglich der Mensch hat im größeren Umfang die Möglichkeit, auf dieses „Wir-
kungsgefüge“ sowohl in positiver als auch in negativer Weise Einfluss zu nehmen.  

Eine Darstellung der Bedeutung einzelner Schutzgüter kann nicht ohne die zwischen den einzelnen 
Schutzgütern und innerhalb der Schutzgüter bestehenden Wechselwirkungen geschehen. Zum Beispiel 
kann die Beurteilung der Bedeutung der Böden nicht erfolgen, ohne deren Grundwasserhaltungs- und 
Leitungsvermögen, Bodenlufthaushalt, natürliche Ertragsfunktion und Eignung als Lebensraum von 
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Pflanzen und Tieren zu betrachten. Die Bewertung der Biotoptypen schließt die nutzungsbedingte 
Struktur- und Artenvielfalt einiger Biotoptypen ein und berücksichtigt die Bindung an besondere Bo-
den- und Wasserverhältnisse. 

Besonders wird die Korrelation zwischen Nutzungsintensitäten und der Bewertung der Naturpotenti-
ale deutlich. Mit zunehmenden Nutzungseinflüssen nimmt im Allgemeinen die Schutzwürdigkeit, Eig-
nung und Empfindlichkeit insbesondere der Schutzgüter Pflanzen und Tiere ab. Die Aufhebung der di-
rekten Nutzungseinflüsse, z. B. der Landwirtschaft führt zu relativ hohen Werten für die Schutzgüter 
Pflanzen und Tiere. 

Die natürlichen Wechselwirkungen sind im Plangebiet durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
durch regelmäßige Bodenumbrüche und dem fehlen geschlossener Vegetationsdecken bereits stark 
vorbelastet. Bei gleichbleibender Nutzung können dort keine struktur- und artenreichen Biotope ent-
stehen. 

Die biologische Vielfalt leitet sich in erster Linie aus dem oben beschriebenen floristischen und faunis-
tischen Bestand ab, welcher im Plangebiet vor allem durch die intensive ackerbauliche Nutzung ge-
prägt ist. Landwirtschaftliche Flächen stellen generell Bereiche verarmter Vielfalt dar. Eine höhere Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz kommt dem nördlich gelegenen Siedlungsgehölzen und dem 
östlichen Knick zu. 

14.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird das Plangebiet weiter als Ackerfläche bewirtschaftet. Durch 
die Randlage am Siedlungsgebiet, die Ausweisung als Siedlungsentwicklungsfläche im Landschaftsplan 
und die direkte Erschließungsmöglichkeit über die Straße „Steindamm“ ist es wahrscheinlich, dass es 
langfristig zu einer Bebauung der Fläche kommt. Die damit einhergehenden Auswirkungen entspre-
chen in etwa denen der vorliegenden Planung. 

14.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Angelehnt an die Ökologische Risikoanalyse erfolgt eine Darstellung der Auswirkungen auf die Schutz-
güter sowie eine Abschätzung der Erheblichkeit des Eingriffs. 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 
 Durch die Planung kommt es zu einem umfangreichen Nutzungswandel (statt Acker zukünftig Flä-

chen für den Gemeinbedarf). 
A 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche durch die Nutzung natürlicher Ressourcen beschränken 

sich ausschließlich auf das Plangebiet und haben keine weiteren Auswirkungen auf die Umgebung. 
 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Keine A 
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der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 
 Mit der Umsetzung des Plangebietes fallen bau- und betriebsbedingt Abfälle an, die auf geordne-

ten Deponien zu entsorgen sind. Für diese Deponien müssen an anderer Stelle Flächen bereitge-
stellt werden. 

 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 
 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 
 Keine kumulierenden Wirkungen für das Schutzgut Fläche.  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Keine  

der eingesetzten Techniken und Stoffe 
 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 Durch die Baumaßnahme werden Flächen versiegelt, die damit dauerhaft für Natur und Land-
schaft verloren gehen. Auswirkungen auf den Boden entstehen auch durch die notwendige Ge-
ländeangleichung mit Aufschüttungen bzw. Abtrag, so dass die Oberflächengestalt verändert 
wird. Verdichtungen, Umlagerungen und Überschüttungen führen zu Störungen des Bodengefü-
ges, mindern die ökologische Stabilität und verändern die Standorteigenschaften in Bezug auf 
Wasserhaushalt, Bodenleben und Vegetation. Da die Böden im Eingriffsbereich zu einem Großteil 
unversiegelt und ungenutzt sind, sind die Auswirkungen durch Versiegelungen und Flächenver-
brauch als besonders erheblich anzusehen. Allerdings ist der Ackerschlag im Bereich des Plange-
bietes weitgehend eben, so dass sich diese Aufschüttungen und Abtragungen im Zuge der Er-
schließungsmaßnahmen im durchschnittlichen Rahmen halten und keine bedeutenden Gelände-
veränderungen erforderlich werden. 

A 

Ba 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Insbesondere durch die Flächeninanspruchnahme und Veränderungen im Wasserregiment durch 
Versiegelungen, Ableitung von Oberflächenwasser mit Versickerung kommt es aufgrund des en-
gen Wirkungsgefüges zwischen den Schutzgütern zu Veränderungen des Bodens mit seinen na-
türlichen Bodenfunktionen. 
Im Plangebiet ist gemäß den Festsetzungen zukünftig im Bereich der Fläche für den Gemeinbedarf 
mit folgenden erstmaligen Versiegelungen zu rechnen: 

 Gemeinbedarfsfläche:  3.400 m² x GRZ 0,6 =     2.040 m² 

    zzgl. mgl. Überschreitung 3.400 m² x 0,2 =       680 m² 

          2.720 m² 
Die Verkehrsfläche ist bereits im Bestand vorhanden. Deren Berücksichtigung in den Festsetzun-
gen führt entsprechend zu keinen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. 

A 
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der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Schadstoffeinträge können Beeinträchtigungen verschiedener Bodenfunktionen zur Folge haben 
und können sowohl bau- als auch betriebsbedingt verursacht werden. Stoffeinträge sind insbe-
sondere bei Verkehrsvorhaben und bei stark emittierenden Industrie- und Energieanlagen rele-
vant. Solche Vorhaben oder Anlagen sind im Plangebiet nicht vorgesehen. 

A 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 Durch die Baumaßnahmen werden große Mengen Boden anfallen.  
Nur im geringen Umfang können Böden im Plangebiet wiederverwendet werden (Oberboden). 
Ein Großteil der anfallenden Böden wird einer geordneten Deponie zugeführt werden müssen. 

Bei einem Einleiten von Abwasser in Oberflächengewässer bzw. bei Versickerung von Nieder-
schlagswasser besteht das Risiko von Nähr- und Schadstoffeinträgen. 

Ba/
Be 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 
 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 
 Keine   

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Keine 
Böden haben als CO2-Speicher eine bedeutende Rolle beim Schutz des Klimas. Den Böden im 
Plangebiet wird diesbezüglich jedoch keine besondere Rolle beigemessen. Die Böden im Plange-
biet sind diesbezüglich aufgrund der ackerbaulichen Nutzung vorbelastet. 

 

der eingesetzten Techniken und Stoffe 
 Bei Berücksichtigung der gesetzlichen Normen und Gesetze beim Umgang mit dem Boden und 

dem Einsatz geeigneter Maschinen kommt es zu keinen Auswirkungen. 
 

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 Infolge von Flächenversiegelungen in Kombination mit den anstehenden Wasser- und Bodenver-
hältnissen kommt es zur Ableitung des Oberflächenwassers. 

Im Zuge des A-RW 1 Nachweises errechnet sich für das Plangebiet eine extreme Schädigung des 
Wasserhaushalts. Die Abweichungen aller Komponenten zum Referenzzustand betragen mehr als 
15%. Mit einer Verwendung wasserdurchlässiger Pflasterbefestigungen kann die Versickerungs-
komponente verbessert werden. 

A 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Die Auswirkungen auf das Grundwasser sind eng mit denen des Bodens verknüpft, da sie in erster 
Linie in der Unterbindung des Austausches zwischen Grundwasser und z. B. Niederschlagswasser 
und in der Veränderung der Wasserbewegungen im Boden infolge der geänderten Bodenstruktu-
ren bestehen. Die im Plangebiet vorgesehenen Flächenversiegelungen führen zu einer Verringe-
rung der Grundwasserneubildung sowie zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses. Ein unge-
regelter Oberflächenabfluss kann zu Überschwemmungen und Erosionen führen. 

A 
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der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Im Plangebiet werden keine Nutzungen zugelassen, durch welche es zu Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung mit Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser kommen wird. Eine besondere Gefährdungssituation für das Grundwasser gemäß WRRL 
ist nicht erkennbar.   

 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 Es ist vorgesehen, das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet über die Mischwasserkana-
lisation abzuführen. Bereits ohne Anschluss kommt es gemäß vorliegendem Fachbeitrag zur Ober-
flächenentwässerung bereits bei einem 20-jährigen Regenereignis zu einem Überstau an insge-
samt 3 Schächten des betroffenen Kanalstranges. 

Sofern der B-Plan 15 mit einem Befestigungsgrad von 55 % mit an das Kanalnetz angeschlossen 
wird, zeigen die Ergebnisse beim 20-jährlichen Regenereignis zusätzlich zu den im Bestand be-
troffenen Schächten, einen Überstau an den ersten beiden Schächten im Steindamm. Auch das 
Überstauvolumen weiter unterhalb am Steindamm Haus Nr. 21 erhöht sich geringfügig. (vgl. Fach-
beitrag Oberflächenentwässerung) 

A 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

 Infolge von Flächenversiegelungen kommt es zur Ableitung des Oberflächenwassers. Auch aus 
den umliegenden Siedlungsflächen kommt es aufgrund Flächenversiegelungen zur Ableitung von 
Oberflächenwasser. Dadurch kann es zu Überschwemmungen im Gewässersystem kommen.  

A 

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Keine  

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Die Verwendung von Tausalzen auf Straßen- und Wegeflächen kann zu einer Anreicherung von 
Chloriden und Salzen in Gewässern führen, da diese nicht über die belebte Bodenzone ausgefiltert 
werden. Auf einen entsprechenden Einsatz sollte deshalb auch im Bereich der öffentlichen Er-
schließungsstraßen verzichtet werden. 

A 

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 
 Es kommt insbesondere zum Verlust von Biotoptypen mit geringer Bedeutung für den Naturschutz 

(Ackerland, extensive Bankette). 
A 

 Es kommt zu Eingriffen in die Kronentraufbereiche von nördlich in das Plangebiet hineinragenden 
Bäumen. Dies betrifft fünf Bäume. Um eine mögliche Schädigung dieser zu vermeiden, wurde be-
reits in der Planungsphase ein Baumgutachten (M. Hartmann, 07.08.2024) erstellt. Dies kommt 
zu dem Ergebnis, dass ein 1,3 m breiter Streifen zwischen dem Zaun zum Nachbargrundstück und 
dem Plangebiet als Grünstreifen zu erhalten ist, in dem keine Abgrabungen, Aufschüttungen und 
Versiegelungen erfolgen sollen. In diesem Bereich erfolgt augenscheinlich keine ackerbauliche 
Nutzung und es ist mit oberflächennah liegenden Wurzeln zu rechnen. Ab einem Abstand von 
1,3 m hingegen wird nicht mehr mit oberflächennah anstehenden Wurzeln bis in eine Tiefe von 
40 cm unter GOK gerechnet. 

Ba 
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der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Durch die Nutzung der natürlichen Ressourcen stehen infolge der veränderten Flächeninan-
spruchnahme durch eine Bebauung dauerhaft weniger Flächen als Lebensraum für Pflanzen zur 
Verfügung.  
Durch die Planung gehen folgende Biotopstrukturen verloren: 

 Intensivacker:    ~3.300 m² 
 Extensivbankette /Straßengraben : ~100 m² 

Gleichzeitig kommt es in den zukünftigen südlichen und östlichen Randbereichen zu Anpflanzun-
gen einer freiwachsenden Hecke mit Arten des Schlehen-Hasel-Knicks. Im Norden verbleibt eben-
falls eine Grünfläche, auf welcher sich zukünftig eine geschlossene Vegetationsdecke entwickeln 
kann. Hierdurch kommt es damit zu einer Zunahme der Pflanzenvielfalt im Vergleich zur heutigen 
Ackernutzung. 

A 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Keine A 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 Betriebsbedingte Siedlungsabfälle werden über die gemeindlichen Entsorgungsbetriebe fachge-
recht entsorgt. 

Be 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

 Keine  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Pflanzen passen sich so weit wie möglich an klimatische Veränderungen in ihrem Lebensraum an 
und weichen ungünstigen Lebensbedingungen aus. Aufgrund der vorherigen Ackernutzung, der 
Größe des Plangebietes und des vorhandenen Bewuchses ist nicht davon auszugehen, dass hei-
mische Pflanzenarten durch die Umsetzung des Bebauungsplanes vertrieben werden.  

 

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 
 Während der Bauzeit sind Beeinträchtigungen durch Lärm, Licht, Staub und Bewegungen von 

Fahrzeugen, Maschinen und Menschen zu erwarten. Dadurch kommt es zu Auswirkungen auf 

 Brutvögel des Offenlandes (auf südlichen Flächen) 
 Brutvögel der Gehölze (in angrenzenden Gehölzstrukturen) 
 Brutvögel der Ruderalflur und Randstreifen (außerhalb des Plangebietes) 

Ba 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Da keine Gehölzstrukturen, Ruderalflächen oder Gebäude im Plangebiet vorhanden sind, werden 
keine Auswirkungen durch den Flächenverbrauch der Planung auf Höhlen-, Nischen- und Gebäu-

A 
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debrüter erwartet. Im Plangebiet sind zudem aufgrund der nördlich gelegenen vertikalen Struk-
turen keine Offenlandbrüter zu erwarten. Allerdings kann es durch die Planung zu einem Verdrän-
gungseffekt kommen, da potenzielle Brutpaare auf südlichere Flächen ausweichen werden. Dies 
wird jedoch nicht als erheblich eingestuft, da die Ackerfläche als Lebensraum eine geringe Wer-
tigkeit durch die intensive Bewirtschaftung und den erhöhten Prädatorendruck durch die Nähe 
zum Siedlungsbereich aufweist. Der Erhaltungszustand der Populationen wird entsprechend 
durch die Planung nicht gefährdet. 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 
 Nutzungsbedingt kommt es zu einer Zunahme optischer und v. a. akustischer Reize, durch welche 

heimische Tiere vertrieben und Fortpflanzungsstätten gestört werden könnten. Allerdings sind 
aufgrund der Lage an der L 90 und dem Siedlungsgebiet keine besonders störungsempfindlichen 
Arten im Plangebiet zu erwarten. 

Es sind keine heimischen Tierarten im Plangebiet anzunehmen, die durch zukünftige temporäre 
Beleuchtungen vertrieben werden. 

A 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 Betriebsbedingte Siedlungsabfälle werden über die gemeindlichen Entsorgungsbetriebe fachge-
recht entsorgt. 

Be 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

 Keine  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Tiere passen sich an klimatische Veränderungen in ihrem Lebensraum an, indem sich ihr Verbrei-
tungsgebiet verschiebt. Aus den lokalklimatischen Veränderungen im Plangebiet lassen sich je-
doch keine Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ableiten. 

 

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 
 Es kommt grundsätzlich zu einer Entwicklung stadtklimatischer Effekte sowie div. stofflichen Emis-

sionen. Durch die geplante Bebauung/Versiegelung wird eine Veränderung des Mikroklimas ver-
ursacht, da Kaltluftentstehungsbereiche in klimatische Belastungszonen (Wärmeinseln) umge-
wandelt werden. Diese erscheinen derzeit jedoch aufgrund der Größe des Plangebietes und der 
vorherigen Nutzung als Ackerfläche nicht planungsrelevant. 

A 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Bauliche Nutzungen wie Gebäude und Straßen heizen sich durch die Sonneneinstrahlung schneller 
und stärker auf und geben diese Wärme nicht so schnell wieder ab. Dadurch ist es in bebauten 
Gebieten wärmer als im Umland. 

A 



Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lasbek 

 

 
46 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Aufgrund der Größe des Plangebietes ist nicht mit klimarelevanten Emissionen aus dem Verkehrs-
wesen zu rechnen. Auch klimarelevante Emissionen aus Feuerungsanlagen sind aufgrund der 
Größe des Plangebietes und der Auflagen aus der Gesetzgebung (EnEG, EEWärmG, EEG, EnEV, 
Energiewende- und Klimaschutzgesetz S-H) nicht zu erwarten. 

A 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 Keine  

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 
 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 
 Keine  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Durch die Entwicklung des Plangebietes ist mit keiner erheblichen Änderung des Klimas zu rech-
nen. Auch steht die Planung in keinem Kontext mit zu erwartenden Auswirkungen durch Klima-
wandel. Das Plangebiet liegt außerhalb von Bereichen, die durch Überschwemmungen, Hochwas-
ser, extreme Trockenheit o. ä. gefährdet sein könnten. 

 

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 Aufgrund des Nutzungswandels ergibt sich eine Neugestaltung des Planungsgebietes. Eine Ein-
sehbarkeit ins Plangebiet besteht derzeit von der Landesstraße aus. In Bezug auf das Schutzgut 
Landschaft kommt es insbesondere zu einer Veränderung in der Kulissenwirkung, da die derzeitige 
Freifläche zukünftig nicht mehr vorhanden ist. Weiträumige visuelle Veränderungen in den freien 
Landschaftsraum ergeben sich aufgrund einer festgesetzten Eingrünung nicht. 

A 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Mit der Nutzung des Plangebietes und der Überbauung verändert sich das Plangebiet komplett. 
Umliegende, das Landschaftsbild bestimmende Strukturen bleiben jedoch erhalten. Ca. 130 m 
südlich des Plangebietes liegt ein Landschaftsschutzgebiet, von welchem eine freie Sicht auf das 
Plangebiet besteht. Um die Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu minimieren, wurde 
die Anpflanzung einer Hecke am südlichen und östlichen Randbereich des Plangebietes festge-
setzt. 

A 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Anlagebedingt kommt es künftig aufgrund von Einsätzen und Übungen zur temporären Beleuch-
tung des Plangebietes. 

A 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 
 Mit der Umsetzung des Plangebietes fallen bau- und betriebsbedingt Abfälle an, die auf geordne-

ten Deponien zu entsorgen sind. Diese Deponien können an anderer Stelle negative Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild verursachen. 
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der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 
 Keine  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Keine  

der eingesetzten Techniken und Stoffe 
 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Natura 2000 infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 Aufgrund der Entfernung und der Trennung durch die BAB 1 ergeben sich keine Anhaltspunkte 
dafür, dass durch die Festsetzungen des Vorhabens die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet „Reh-
brook“ berührt werden könnten.  

A 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 
 Da keine Flächeninanspruchnahme im Schutzgebiet erfolgt sind die Vegetationsbestände des Wal-

des nicht betroffen. Sie reagieren auch nicht auf indirekte Wirkungen. Veränderungen im Wass-
erregiment erfolgen ebenfalls nicht. 

 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Beeinträchtigungen durch indirekte Wirkungen wie Lärm, Licht, Bewegungen sind aufgrund der 
Entfernung zum Plangebiet auch bei charakteristischen schützenswerten Arten des FFH-Gebietes 
ebenfalls nicht zu erwarten. 

A 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 
 Keine  

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

 Keine  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Keine  

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
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Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 Hinsichtlich der menschlichen Gesundheit bestehen Vorbelastungen durch Verkehrslärm der Lan-
desstraße 90. 
Mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus entstehen zusätzliche Belastungen aus der Sirenenanlage 
der Feuerwehr, Martinshorn sowie durch an- und abfahrenden Kfz-Verkehr. Es wurde eine schall-
technische Untersuchung beauftragt. Mit Vorlage des Gutachtens werden die Ergebnisse in den 
Umweltbericht übernommen und erforderliche Festsetzungen zum Schutz gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse getroffen. 

Während der Bauphase kommt es zu Lärm durch Baumaschinen sowie durch LKW-Verkehr v. a. 
durch Bodentransporte und Materiallieferungen. Diese Belastungen werden zwar als störend 
empfunden, stellen aber keine erhebliche Belastung im Sinne des UVPG dar. 

A 

 

 
 

 

 
Ba 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Keine  

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Da die Festsetzungen im Bebauungsplan als Standort für die Feuerwehr keine schutzwürdigen 
Nutzungen innerhalb des Plangebietes ermöglichen, sind Immissionen durch Verkehrslärm der 
Landesstraße auf das Plangebiet nicht planungsrelevant. 
Künftig ist im Plangebiet mit Lärm durch an- und abfahrenden Kfz-Verkehr und damit verbunde-
nes Kofferraum- und Türenschließen zu rechnen. Hinzukommt Lärmbelastung durch die Sirenen-
anlage, das Martinshorn und Übungseinheiten der Feuerwehr Lasbek. Der Umfang der Lärmbe-
lastung wurde im Zuge eines Lärmgutachtens des Büros Wasser- und Verkehrskontor GmbH vom 
30.04.2024 bewertet, welches dem Bebauungsplan als Anlage beiliegt. Folgende Emissionen er-
geben sich ausgehend von der vorgesehenen Nutzung: 

 Orientiert an den Jahren 2013 bis 2023 wird mit 5 und 14 Einsätzen jährlich im Beurteilungs-
zeitraum Tag und mit 0 bis 3 Einsätzen jährlich im Beurteilungszeitraum Nacht gerechnet. 

 Bei Volleinsatz fahren 2 Einsatzfahrzeuge, davon eines mit LKW-Druckluftbremse mit insge-
samt 18 Personen, von denen ca. 15 Personen mit ihren privaten Pkws zum Gerätehaus an-
reisen. 

 Nach dem aktuellen Stand der Technik wird davon ausgegangen, dass am Gerätehaus eine 
Absauganlage installiert wird, welche beim Aus- und Einrücken der Einsatzfahrzeuge für max. 
fünf Minuten in Betrieb sein wird. 

 Das Einschalten des Martinshorns erfolgt auf dem Grundstück, sofern keine Ampelanlage für 
ein Sonderfahrrecht der Feuerwehr installiert wird. 

 Übungen finden mit ca. 30 Teilnehmern, durchschnittlich 3x im Monat dienstags zwischen 
19.00 und 21.30 Uhr in und vor der Halle statt, von denen ca. 10 Teilnehmer mit dem eigenen 
Pkw anreisen. Zusätzlich finden zweimal jährlich samstags zwischen 09.00 und 16.00 Uhr 
Übungen mit ca. 20 Teilnehmern statt. Dabei kommen die Einsatzfahrzeuge sowie gelegent-
lich motorbetriebene Geräte für jeweils ca. 60 Minuten zum Einsatz. 

 Auf dem Grundstück wird voraussichtlich ein Waschplatz mit Hochdruckreiniger vor der Fahr-
zeughalle vorgesehen. 

 Es ist vorgesehen, den Schulungsraum neben Schulungen auch für Sitzungen, Versammlun-
gen und Feste zu nutzen. Diese finden voraussichtlich an fünf Tagen im Kalenderjahr statt. 

 
 
 

Be 
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Abbildung 16: Aufteilung des Verkehrsaufkommens auf dem Parkplatz der Feuerwehr, Quelle WVK 

 

Aus den Schallquellen errechnet sich für den Regelbetrieb der Feuerwehr ohne Nutzung des Mar-
tinshorns tagsüber keine und nachts lediglich eine leichte Überschreitung der Immissionsricht-
werte.  

 
Abbildung 17: Berechnung im Regel- und Einsatzbetrieb ohne Martinshorn, Quelle WVK 

 

Der Einsatz des Martinshorns führt in beiden Zeiträumen zu einer deutlichen Überschreitung. Dies 
gilt allerdings nicht, wenn das Martinshorn erst im Bereich der öffentlichen Straße eingeschaltet 
wird, da in diesem Fall die Sonderechte gem. § 35 StVO gelten. 

 
Abbildung 18: Berechnung im Regel- und Einsatzbetrieb mit Martinshorn, Quelle WVK: 
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Insgesamt werden im Gutachten die Überschreitungen während der Nachteinsätze und durch die 
Nutzung des Martinshornes als hinnehmbar eingestuft, da es der Gemeinde zur Erfüllung der ge-
setzlich zugewiesenen Aufgabe des Brandschutzes dient.  

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 Betriebsbedingte Siedlungsabfälle werden über die gemeindlichen Entsorgungsbetriebe fachge-
recht entsorgt. 

 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

 Keine  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Keine  

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter infolge 

 des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbei-
ten 

 der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen 
ist 

 der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von Belästigungen 

 der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

 der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichti-
gung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spe-
zieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

 der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 
 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wechselwirkungen infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes nimmt der Mensch in negativer Weise Einfluss auf die 
natürlichen Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern. Allerdings gibt es bereits durch die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung Beeinträchtigungen im Bereich des Plangebietes. 

A 
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der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

 Die Flächeninanspruchnahme mit einhergehender Versiegelung hat Auswirkungen auf die Boden-
funktionen und die vorhandenen Wasserverhältnisse. Zudem ist der Boden mit seinen Wasserver-
hältnissen Grundlage als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, welcher mit der Inanspruchnahme 
des Plangebietes verloren geht, bzw. verändert wird. 

A 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

 Auswirkungen auf Wechselwirkungen werden insbesondere durch Licht- und Lärmimmissionen 
mit einhergehenden veränderten Lebensraumbedingungen erwartet. 

A 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

 Die mit Umsetzung des Bebauungsplanes veränderte Versickerung abfallender Niederschlagswas-
ser hat Auswirkungen auf die Bodenfunktionen. 

A 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

 Keine  

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

 Keine  

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 Die mit der baulichen Entwicklung einhergehenden lokalklimatischen Veränderungen haben Aus-
wirkungen auf die Standortverhältnisse für Pflanzen und Tiere im Plangebiet. 

A 

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 Keine  

Auswirkungen: A = Anlagebedingt | Ba = Bauphase | Be = Betriebsphase 

14.4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Das Bundesnaturschutzgesetz bezeichnet einige seltene und vom Aussterben bedrohte Arten als be-
sonders und streng geschützt (§ 7 BNatSchG). Für diese Arten gelten nach § 44 BNatSchG bestimmte 
Zugriffsverbote. Unter anderem ist es verboten, sie der Natur zu entnehmen, zu beschädigen, zu töten 
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Gemäß 
§ 44 Abs. 5 gelten diese Zugriffsverbote lediglich für Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie sowie für eu-
ropäische Vogelarten. Für andere besonders geschützte Arten liegt bei Handlungen zur Durchführung 
eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vor. Sie unterliegen den allge-
meinen Artenschutzbestimmungen des § 39 BNatSchG und werden über die Eingriffsregelung ausge-
glichen. 

In der Artenschutzrechtlichen Prüfung werden die für die Biotoptypen planungsrelevanten Tierarten 
betrachtet, die Habitate im Wirkungsbereich von potentiellen Eingriffen nutzen können. In diesem Fall 
sind es für die europäischen Vogelarten die Brutvögel des Offenlandes. Zudem können in umliegenden 
Gehölzen und im Siedlungsbereich lebende Fledermäuse von der Planung betroffen sein. 
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Brutvögel des Offenlandes 

 Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  

Im Bereich der Planung sind keine Offenlandbrüter zu erwarten, da diese die Nähe zu vertikalen Struk-
turen meiden. Es befinden sich nördlich des Plangebietes mehrere Einzelbäume auf den angrenzenden 
Grundstücken. Dementsprechend sind Tötungen und Verletzungen von Vögeln während der Baumaß-
nahme auszuschließen. Es werden keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

 Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Es ist nicht auszuschließen, dass es während der Bauphasen bzw. im Zuge der späteren Nutzungen im 
Plangebiet zu Störungen von Vögeln kommt.  

Zwar sind im Plangebiet selbst keine Offenlandbrüter zu erwarten, jedoch können sich auf dem südli-
chen Acker welche ansiedeln. Um zu verhindern, dass es baubedingt zu Störungen und damit verbun-
denen Gelegeverlusten kommt, muss die Bauzeitenregelung eingehalten werden bzw. eine Vergrä-
mung zu Beginn der Brutzeit erfolgen. 

 Bodenerschließungsmaßnahmen müssen außerhalb der Brutzeit heimischer Vogelarten erfol-
gen, also im Zeitraum 1. Oktober bis 28./29. Februar. Andernfalls sind Vergrämungsmaßnah-
men durchzuführen, um eine Ansiedlung von Bodenbrütern vor Baubeginn südlich des Plan-
gebietes zu verhindern.  

Anlagebedingte Störungen wie Kfz-Nutzung, Übungen und seltener Sirenenlärm und Martinshorn wer-
den als nicht erheblich angesehen. Durch die Lage an der L 90 und der Nähe zum Siedlungsbereich ist 
davon auszugehen, dass im Plangebiet nur störungstolerante Arten vorkommen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtert sich durch die Planung nicht, daher 
sind die Störungen als nicht erheblich einzustufen.  

 Verbot der Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die Umnutzung des Plangebiets werden keine Fortpflanzungsstätten von Offenlandbrütern ent-
fernt. Allerdings kann es zu Verdrängungseffekten von südlich des Plangebietes brütenden Vögeln 
kommen. Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG dar, wenn sich durch die 
Verdrängung der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der betroffenen Arten verschlechtern 
kann. Dies ist im vorliegenden Fall nicht anzunehmen, da die Ackerfläche eine geringe Wertigkeit als 
Lebensraum aufweist. Die Ansiedlung der Offenlandbrüter und der Bruterfolg sind abhängig von der 
jeweiligen Feldfrucht. Zudem ist mit einem erhöhten Prädatorendruck aufgrund der Nähe zum Sied-
lungsbereich zu rechnen. Da der Bruterfolg auf der Fläche aus den genannten Gründen ohnehin als 
gering einzustufen ist, werden durch die Planung keine Verletzungen der Verbotstatbestände des § 44 
(1) BNatSchG erwartet. 

Fledermäuse 

 Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  

Im Plangebiet gibt es keine Gehölze oder Gebäude, weshalb Fledermaus-Quartiere dort ausgeschlos-
sen werden können. Entsprechend ist nicht mit der Tötung von Individuen durch die Umsetzung der 
Planung zu rechnen.  

 Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
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Mit erheblichen baubedingten Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) der potentiellen um-
liegenden Fledermauspopulation ist nicht zu rechnen, da die Bauarbeiten am Tag stattfinden und somit 
außerhalb der Aktivitätsphase von Fledermäusen liegen. Durch Einsätze und Übungen der Feuerwehr 
wird es nach der Baumaßnahme zu anlagebedingten Störungen kommen. Dabei kommt es z. B. zu Lärm 
durch Kfz-Verkehr, Sirenenlärm und Lichtemission. Die Störungen durch die Lärmquellen sind als nicht 
erheblich einzustufen, da durch die Nähe zur Siedlung und zur L 90 keine störungsempfindlichen Arten 
im Plangebiet zu erwarten sind. Zudem wird es in der Gemeinde Lasbek voraussichtlich nur selten zu 
nächtlichen Einsätzen kommen. Die Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen werden durch die Nut-
zung von beispielsweise Bewegungsmeldern und „fledermausfreundliche“ Beleuchtung reduziert. Un-
ter Berücksichtigung der Maßnahmen besteht kein Verstoß gegen das Störungsverbot gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG. 

 Im gesamten Plangebiet sind für die Außenbeleuchtung nur insektenfreundliche Leuchtmittel, 
bevorzugt LED-Beleuchtung, zu verwenden und so auszurichten, dass eine Abstrahlung in die 
Umgebung unterbleibt. Zusätzlich ist die Außenbeleuchtung nur, z.B. in Verbindung mit Bewe-
gungsmeldern, temporär bei Bedarf zu nutzen. 

 
 Verbot der Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Durch fehlende Gehölze und Gebäude gibt es keine Tagesverstecke oder Quartiere im Plangebiet. Auch 
als Nahrungshabitat ist die Ackerfläche für Fledermäuse lediglich von geringer Bedeutung. Ein Verbots-
tatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt demnach nicht vor. 

14.5 Beschreibung der geplanten Maßnahmen  

14.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 
Im Folgenden werden die im Bebauungsplan berücksichtigten und verbindlich festgesetzten Maßnah-
men aufgeführt. Zudem werden Maßnahmen gelistet, die anderweitig zu regeln sind sowie Maßnah-
men, die auf der nachfolgenden Planungsebene zu berücksichtigen sind. Die getroffenen grünordneri-
schen Festsetzungen zielen darauf ab, den Eingriff in Natur und Landschaft weitgehend zu minimieren 
und die fachliche Umsetzung der Planung zu gewährleisten.  

Schutzgut Fläche, Boden, Wasser 
Festgesetzte Maßnahmen im Bebauungsplan: 
 Die Fläche für den neuen Feuerwehrstandort wird auf den unbedingt erforderlichen Umfang für ein 

neues Feuerwehrgerätehaus mit erforderlichen Nebenflächen begrenzt. 

 Reduzierung des Versiegelungsgrads durch Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, 
Terrassen, Fußwege und Traufkanten. 

Regelungen, die auf der nachfolgenden Planungsebene bzw. bei Umsetzung der Planung zu berück-
sichtigen sind. 
 Die Baugrunduntersuchung ergab, dass der vorliegende Boden im Plangebiet keine ausreichende 

Versickerungsfähigkeit aufweist, um das gesamte Niederschlagswasser im Plangebiet selbst zu ver-
sickern. Gemäß dem Fachbeitrag zur Oberflächenentwässerung ist zur Minimierung der Abflussspit-
zen und Verhinderung einer hydraulischen Überlastung des Kanalsystems die Einleitmenge für ein 
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2-jährliches Regenereignis zu begrenzen. Dazu sind ausreichend dimensionierte unterirdische Rück-
haltesysteme erforderlich. 

 Baubedingte Bauabfälle und Bodenmassen sind im Rahmen der Baumaßnahmen durch die beauf-
tragten Firmen fachgerecht zu entsorgen. Bodenbewegungen und Bodenaushub sollten auf ein not-
wendiges Mindestmaß begrenzt werden. Folgende Hinweise sind hinsichtlich des vorsorgenden und 
allgemeinen Bodenschutzes zu beachten: 

- Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich nach § 4 (1) BBodSchG so zu verhalten, dass schäd-
liche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 

- Mutterboden (Oberboden) unterliegt nach § 202 BGB i. V. m. § 1 BBodSchG einem besonde-
ren Schutz. Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Überschüssi-
ger Oberboden ist möglichst ortsnah einer höherwertigen Verwertung zuzuführen. 

- Bei Verwertung des Oberbodens außerhalb der beantragten Maßnahme (z. B. landwirtschaft-
licher Aufbringung, Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht) sind die §§ 6-8 
BBodSchV und § 7 BBodSchG sowie bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche § 17 
BBodSchG zu beachten. Sollten solche Maßnahmen angedacht sein, ist eine entsprechende 
Anzeige bei der unteren Bodenschutzbehörde zu stellen. Ab dem 01.08.2023 ist für diese Bo-
denmaßnahme die Mantelverordnung anzuwenden. Diese regelt die Verwertung von Boden-
materialien auf, in oder unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodenähnli-
chen Anwendungen in den §§ 6-8 BBodSchV. Gleichzeitig wird die Analytik für Böden von 
LAGA TR Boden / BBodSchV auf die EBV / BBodSchV umgestellt. Für Oberboden muss der 
Parameterumfang der neuen BBodSchV untersucht und die Vorsorgewerte beachtet werden. 

- „DIN 19639: 2019-09 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, „DIN 
19731:1998-05 – Bodenbeschaffenheit, Verwertung von Bodenmaterial“ und „DIN 
18915:2018-06 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ sowie des Informa-
tionsblattes „Verwendung von torfhaltigen Materialien aus Sicht des Bodenschutzes“ (LLUR, 
2010) sind zu beachten. 

Schutzgut Pflanzen, Tiere, Natura 2000, Wechselwirkungen 
Festgesetzte Maßnahmen im Bebauungsplan: 
 Schutz der Einzelbäume auf den Nachbargrundstücken durch Ausweisung einer 5 m breiten Grün-

fläche als Abstand zwischen Neubebauung und den Bäumen.  

 Regelungen zum Ausschluss von Aufschüttungen, Abgrabungen und Versiegelungen im Kronen-
traufbereich zzgl. eines Schutzabstandes von 1,5 m der in das Plangebiet hineinragenden Bäume  

 Unvermeidbare Eingriffe in den Kronentraufbereich von Bäumen sind nur in Begleitung eines quali-
fizierten Baumsachverständigen zulässig. 

Regelungen, die auf der nachfolgenden Planungsebene bzw. bei Umsetzung der Planung zu berück-
sichtigen sind. 
 Zum Schutz der Bäume auf dem nördlichen Nachbargrundstück ist die festgesetzte 5 m breite Grün-

fläche während der gesamten Baumaßnahme durch einen temporären Baumschutzzaun aus Holz 
abzugrenzen, um eine Nutzung der Fläche während der Bauphase zu vermeiden. 
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 Bodenerschließungsmaßnahmen müssen außerhalb der Brutzeit heimischer Vogelarten (Brutvögel 
des Offenlandes) erfolgen, also im Zeitraum 1. Oktober bis 28./29. Februar. Andernfalls sind Vergrä-
mungsmaßnahmen durchzuführen, um eine Ansiedlung von Bodenbrütern vor Baubeginn südlich 
des Plangebietes zu verhindern. 

 Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Fledermäusen sind die Beleuchtungskörper insekten- und 
fledermausfreundlich herzustellen (Monochromatische Straßenbeleuchtung) und nicht dauerhaft in 
Betrieb zu nehmen (z. B. Nutzung von Bewegungsmeldern). 

 Zur Herstellung der Bruchsicherheit der Platane auf dem nördlichen Nachbargrundstück wird eine 
leichte seitliche Einkürzung der schweren Kronenteile aus baumpflegeischer Sicht empfohlen, um 
den Baum dauerhaft zu erhalten. 

Schutzgut Mensch, Kulturgüter und sonstige Sachgüter, Landschaftsbild 
Festgesetzte Maßnahmen im Bebauungsplan: 
 Die festgesetzten Höhenbegrenzungen stellen sicher, dass die zukünftige Bebauung sich in die um-

gebende Landschaft einfügen wird. 

 Im Zuge der Planung wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, welche im Hinblick 
auf die angrenzende schutzbedürftige Wohnnutzung die Herstellung der Fahrflächen mit ebenem 
Pflaster oder Asphalt vorsieht. 

 Die Festsetzungen zur Anpflanzung einer freiwachsenden Hecke sichern eine Abschirmung der Be-
bauung zur freien Landschaft und damit eine Eingrünung des Plangebiets. 

Regelungen, die auf der nachfolgenden Planungsebene bzw. bei Umsetzung der Planung zu berück-
sichtigen sind. 
 Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung muss die erforderliche Absauganlage besonders 

lärmarm vorgesehen werden. 

 Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der 
Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gemäß § 15 DSchG der Grundstückseigentümer 
und der Leiter der Arbeiten. 

Schutzgut Klima / Luft 
Festgesetzte Maßnahmen im Bebauungsplan: 
 Begrenzung des Versiegelungsgrades durch Festsetzung der Grundflächenzahl. 

 Festsetzung von Grünflächen und Gehölzpflanzungen zur Verbesserung der lokalklimatischen und 
lufthygienischen Bedingungen. 

Regelungen, die auf der nachfolgenden Planungsebene bzw. bei Umsetzung der Planung zu berück-
sichtigen sind. 
 Verweis auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verwendung erneuerbarer Energien. 
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14.6 Grünordnerischer Fachbeitrag - Eingriffsbilanzierung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden gegenüber der derzeitigen planungsrechtlichen 
Situation neue und zusätzliche planungsrechtliche Eingriffe vorbereitet. In den oberen Abschnitten ist 
hierzu bereits eine umfangreiche Bestandserfassung und Wirkungsprognose erfolgt. 

Über Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft hat die Ge-
meinde i.d.R. nach § 1a Abs. 3 BauGB eigenverantwortlich im Rahmen der Abwägung zu entscheiden 
(hiervon ausgenommen: u.a. Beseitigen von geschützten Biotopen oder von Waldflächen). Zur Ermitt-
lung des Kompensationsumfanges erfolgt eine schutzgutbezogene Eingriffsbewertung in Anlehnung 
an den Erlass Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, gemeinsamer Er-
lass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) und 
des Innenministeriums vom 9.12.2013 sowie dessen Anlage. Das Bilanzierungsmodell des MELUR und 
des Innenministeriums enthält lediglich Hinweise, wie Eingriffe zu bewerten und der Ausgleich zu er-
mitteln sind. Die genannten Verhältniszahlen stellen Empfehlungen dar, die eine einheitliche Anwen-
dung ermöglichen sollen. Die Gemeinde ist jedoch nicht an ein standardisiertes Verfahren gebunden. 
Es ist letztlich Aufgabe der planenden Gemeinde in eigener Verantwortung die Schwere der zu erwar-
tenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu beurteilen und über Vermeidung und Ausgleich abwägend 
zu entscheiden. 

Die Bewertung des Eingriffs erfolgt auf Grundlage einer Biotoptypenkartierung. Eine Darstellung der 
Bestandssituation befindet sich im Kapitel 14.1.4 „Schutzgut Pflanzen“ (Abb. 13). 

Schutzgut Boden 
Durch die Bebauung mit einhergehenden Bodenbewegungen und Versiegelungen ist von einer nach-
haltigen Veränderung des Bodenhaushaltes auszugehen. Der Ausgleich eines Eingriffs in den Boden-
haushalt durch Bodenentsiegelungen ist nicht durchführbar, da derartige Flächen sich nicht im Plan-
gebiet bzw. dessen Umgebung befinden. Entsprechend wird auf Ersatzmaßnahmen ausgewichen. Die 
Hinweise des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sehen als 
Ersatz für einen Eingriff in das Schutzgut Boden die Anlage eines naturnahen Biotops auf ehemals in-
tensiv landwirtschaftlich genutzter Fläche vor. Dabei sind versiegelte Gebäudeflächen und versiegelte 
Oberflächenbelege in einem Verhältnis von mind. 1 : 0,5 und wasserdurchlässige Oberflächenbelege 
von mind. 1 : 0,3 auszugleichen. 

Der Flächenbedarf für den Ausgleich kann nach dem Bilanzierungserlass prozentual durch Flächen mit 
Festsetzungen zur naturnahen Gestaltung sowie durch begrünte Dächer reduziert werden. Im Gel-
tungsbereich sind jedoch keine naturnah zu entwickelnden Flächen oder Grünbedachung festgesetzt, 
weshalb sich daraus keine Minderung des Ausgleiches ergeben kann. 

Die Gemeinbedarfsfläche des Plangebietes umfasst rund 3.390 m². Bei einer GRZ von 0,6 und einer 
zulässigen Überschreitung bis 0,8 können rund 2.710 m² der Gemeinbedarfsfläche versiegelt werden. 
Durch die Vorgabe des Schallgutachters, dass nur Pflaster mit geringem Fugenanteil bzw. Asphalt für 
die Verkehrsflächen genutzt werden soll, wird der Faktor 1 : 0,5 für versiegelte Gebäudeflächen und 
versiegelte Oberflächenbelege für die gesamte bebaubare Fläche angenommen. Daraus ergibt sich ein 
Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden von rund 1.360 m². Werden höherwertige Flächen ent-
wickelt, erhöht sich entsprechend der Ausgleichsbedarf. 
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Schutzgut Wasser 
Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsverfahren wird Ausgleich für das Schutzgut Wasser erforder-
lich, wenn anfallendes Niederschlagswasser nicht naturnah zurückgehalten oder versickert werden 
kann. Da nach Angabe des Baugrundgutachtens im Plangebiet bindige Böden vorliegen, ist eine Versi-
ckerung im Plangebiet nicht möglich. Demnach muss Ausgleich für das Schutzgut Wasser erbracht wer-
den. Dieser setzt sich ebenfalls aus Gemeinbedarfsfläche, GRZ, Überschreitung der GRZ zusammen und 
es wird der Kompensationsfaktor von 1 : 0,5, welcher auch für die Bilanzierung der Eingriffe in das 
Schutzgut Boden zu Grunde gelegt wurde, herangezogen.  

Daraus ergibt sich für das Schutzgut Wasser ein Kompensationsumfang von rund 1.360 m². 

Schutzgut Landschaftsbild 
Das Plangebiet liegt am südlichen Siedlungsrand des Ortsteils Lasbek-Dorf der Gemeinde Lasbek und 
ist aus südlicher Richtung frei einsehbar.  Ein Landschaftsschutzgebiet befindet sich rund 130 m südlich 
des Plangebietes. Zum Schutz des Landschaftsbildes wurde eine Anpflanzfläche für eine zweireihige 
freiwachsende Hecke aus heimischen Gehölzen am südlichen und östlichen Randbereich des Plange-
bietes verbindlich festgesetzt. Aus diesem Grund sind keine weiteren Maßnahmen bzw. kein Ausgleich 
für das Schutzgut Landschaftsbild erforderlich. 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
Die Hinweise des angewendeten Ausgleichserlasses unterscheiden für mögliche kompensationsbe-
dürftige Beeinträchtigungen zwischen Flächen mit einer allgemeinen Bedeutung für den Naturschutz 
und solchen mit einer besonderen Bedeutung. Dabei wird davon ausgegangen, dass in der Regel nur 
auf Flächen mit einer besonderen Bedeutung für den Naturschutz erhebliche oder nachhaltige und 
damit auszugleichende Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften auftreten. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine intensiv bewirtschaftete Ackerfläche, welche im Hinblick 
auf Arten und Lebensgemeinschaften keine besondere Bedeutung aufweist. Entsprechend wird kein 
Ausgleich für das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften erforderlich. 

Schutzgut Klima / Luft 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima / Luft liegen vor, wenn Flächen mit Kaltluftent-
stehungs- und /oder Luftausgleichsfunktion durch bauliche oder ähnliche Maßnahmen betroffen sind. 
Dieses ist im Plangebiet nicht der Fall. Für das Schutzgut Klima / Luft werden keine Ausgleichsmaßnah-
men erforderlich. 
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14.7 Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahmen der Kompensation 
Aus der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung ergeben sich die folgenden Ausgleichserfordernisse: 

 Schutzgut Boden:  1.360 m² 
 Schutzgut Wasser:  1.360 m² 
 Insgesamt:  2.720 m² 

Ökokonto „Sahrenwisch“ 
Der Ausgleich für die Eingriffe in das Schutzgut Boden und das Schutzgut Wasser erfolgt über das Öko-
konto „Sahrenwisch“ der Gemeinde Lasbek. Dieses befindet sich im südlichen Gemeindegebiet auf 
dem Flurstück 252, Flur 4, Gemarkung Lasbek-Dorf. Es hat eine Größe von ~12.266 m² Fläche. 

Vor der Umnutzung handelte es sich bei dem Flurstück um eine eingesäte Mähwiese. Am südlichen 
und westlichen Rand der gemeindlichen Ökokontofläche verlaufen Knicks. Gemäß dem Entwicklungs-
konzept für das Ökokonto aus dem Jahr 2015 vom Planlabor Stolzenberg werden 6.000 m² der Fläche 
mithilfe von Initialpflanzungen einer dauerhaften Sukzession überlassen. Zudem sollen mehrere Ge-
hölzinseln für die Haselmaus gepflanzt werden. Die übrige Fläche von 5.740 m² soll zu einem artenrei-
chen Grünland entwickelt werden, wobei die Bewirtschaftung in Anlehnung an den Vertrags-Natur-
schutz erfolgen soll. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und die Bearbeitung der Fläche 
durch Schleppen und Walzen sind bei Umsetzung der Ökokontofläche nicht mehr zulässig.  

Dem Ökokonto wird ein Kompensationswert von 11.740 Ökopunkten zugewiesen, von denen 5.970 
Ökopunkte bereits anderen Maßnahmen zugeordnet wurden. 

Abbildung 19: Lage des Ökokontos im Gemeindegebiet, Quelle: Umweltportal SH 
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Derzeit wird das Entwicklungskonzept bearbeitet. 

Von dem gemeindlichen Ökokonto werden von den derzeit 5.770 bisher nicht zugeordneten Ökopunk-
ten für den vorliegenden Bebauungsplan 2.720 m² abgebucht. 

14.8 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Bestandsgebäude der Feuerwehr Lasbek ist hinsichtlich heutiger Standards und der Arbeitssicher-
heit nicht mehr geeignet, weshalb die Gemeinde den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses vorge-
sehen hat. Eine Alternative zur Planung des Bebauungsplanes Nr. 15 wäre der Abriss des derzeitigen 
Gebäudes und Neubau auf der Bestandsfläche. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre dies zu bevorzu-
gen, da die Fläche bereits durch Bebauung beeinträchtigt ist. Allerdings ist die Verkehrslage des Feu-
erwehrstandortes ungünstig, weshalb die Planungsalternative eines Neubaus im vorliegenden Plange-
biet vor diesem Hintergrund vorgezogen wird. 

Zur Standortwahl erfolgte im Rahmen des Verfahrens zur 18. Änderung des Flächennutzungsplanes 
eine umfangreiche Alternativenprüfung unterschiedlicher Flächen des Gemeindegebietes auf Grund-
lage eines Siedlungsentwicklungskonzeptes der Gemeinde Lasbek aus dem Jahr 2020 erstellt vom Plan-
labor Stolzenberg.  Hinsichtlich der Kriterien zur Eignung für die wohnbauliche Siedlungsentwicklung, 
Erreichbarkeit und Erschließung und Lage im Landschaftsschutzgebiet haben sich lediglich das Plange-
biet und die auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Fläche als geeigneter Feuerwehr-
standort erwiesen. Eine weitere betrachtete Fläche wurde ausgeschlossen, da nicht ausreichender 
Platz für zwei Zufahrten bestand. Demnach ging das Plangebiet aus dieser Prüfung als geeignete Fläche 
für einen neuen Feuerwehrstandort hervor und steht der Gemeinde zudem für eine Überplanung zur 
Verfügung. 

Weitere Planungsalternativen bestehen vor dem Hintergrund des anvisierten Planungszieles nicht. 

15 Zusätzliche Angaben 

15.1 Merkmale der technischen Verfahren  

Methodische Grundlage für den Umweltbericht ist die Auswertung der vorhandenen Unterlagen sowie 
die planerische Einschätzung auf Basis dieser Unterlagen und einer Ortsbegehung mit Biotoptypenkar-
tierung. 

Das Prüfverfahren ist nicht technischer - sondern naturwissenschaftlicher Art. Die Geländeaufnahmen 
und Kartierungen wurden gemäß den Hinweisen des Erlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht“ gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume und des Innenministeriums vom 9.12.2013 vorgenommen sowie 
gemäß der „Kartieranleitung und erläuterte Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins“ Lan-
desamt für Umwelt Schleswig-Holstein (LfU) aus April 2023 vorgenommen. 

Zur Bewertung der Bodenfunktionen wurden die über das Umweltportal Schleswig-Holstein zur Verfü-
gung stehenden Daten genutzt. Auf Basis der Daten einer Bodenschätzung und deren Übersetzung in 
die bodenkundliche Systematik und mit Hilfe ausgewählter, teilweise modifizierter Methoden des Me-
thodenkatalogs hat das Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein ausgewählte Boden-
funktionen landesweit flächendeckend bewertet. 
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15.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, technische Lücken, fehlende Kenntnisse 

Bei der Zusammenstellung der umweltrelevanten Unterlagen ergaben sich keine relevanten Schwie-
rigkeiten. 

15.3 Beschreibung der Überwachungsmaßnahmen 

Nach § 4c Satz 1 BauGB muss die Kommune im Rahmen des ‚Monitorings‘ die vorhergesehenen erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen der Planung überwachen bzw. im Rahmen der Überwachung auch 
die entsprechenden unvorhergesehenen Auswirkungen ermitteln, um so in der Lage zu sein, ggf. ge-
eignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Hierzu sind folgende Überwachungsmaßnahmen geeignet: 

 Für den gesamten Geltungsbereich regelmäßige Überwachungstermine in kurzfristigen Ab-
ständen im Rahmen der Bauausführung bis zur Fertigstellung zur Überwachung der baube-
dingten Auswirkungen sowie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen aus der Be-
völkerung. 

 Für den gesamten Geltungsbereich unregelmäßige Überwachungstermine in mittel- bis lang-
fristigen Abständen zur Überwachung der anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen so-
wie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung. 

 Die o. g. Überwachung erfolgt im Regelfall durch ‚Inaugenscheinnahme‘ und unter räumlicher 
Berücksichtigung unmittelbar angrenzender Flächen. 

Auf die rechtliche Zuständigkeit anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde im Zusam-
menhang mit der Vollzugskontrolle der Festsetzungen, wird hier allgemein hingewiesen. 

15.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 soll die Funktionserfüllung der Gemeinde Lasbek 
im Hinblick auf die gesetzlich zugewiesene Aufgabe des Brandschutzes im Gemeindegebiet sicherge-
stellt werden. Das Plangebiet wird als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt, um dort ein Feuerwehrgerä-
tehaus zu errichten, in dem auch Räumlichkeiten für die gemeindliche Nutzung geschaffen werden 
sollen. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lasbek entspricht nicht mehr 
den heutigen Standards. Vor allem in Bezug auf die Arbeitssicherheit haben sich Defizite ergeben. Für 
ein neues Feuerwehrgerätehaus weist die Bestandsfläche nicht ausreichend Fläche auf, um die Bau-
masse eines modernen Feuerwehrhauses zu fassen. Zudem ist die Lage verkehrstechnisch nicht güns-
tig gelegen, da Einsatzfahrzeuge im Einsatzfall zunächst enge Dorfstraßen passieren müssen. Das Plan-
gebiet liegt verkehrsgünstig an einer Landesstraße und bietet einen ausreichenden Platzbedarf. 

Der Geltungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich als Ackerfläche bewirtschaftet. An der nördlichen 
Plangebietsgrenze ragen Bäume vom Nachbargrundstück in den Geltungsbereich.  

Die Umweltprüfung erfolgte auf der Grundlage einer Biotoptypenkartierung sowie Fachgutachten in 
Form einer schalltechnischen Untersuchung, eines Bodengutachtens, eines Fachbeitrages zur Oberflä-
chenentwässerung und eines Baumgutachtens. Zudem wurden Informationen aus dem gemeindlichen 
Landschaftsplan und dem Umweltportal SH herangezogen.  
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Aus den Gutachten und Abstimmungen resultierende Maßnahmen finden sich in den Festsetzungen, 
Hinweisen und Erläuterungen des Bebauungsplanes. Nicht vermeidbare, erhebliche Auswirkungen 
werden über ein gemeindliches Ökokonto ausgeglichen. 

Der Umweltbericht enthält die Ergebnisse der im Baugesetz vorgeschriebenen Umweltprüfung. Diese 
bewertet schutzgutbezogen die möglicherweise mit der Umsetzung des Vorhabens im Plangebiet zu 
erwartenden erheblichen Auswirkungen auf die im Baugesetz genannten Umweltbelange. 

Schutzgut /  
Prüfkriterium 

Wertbestimmende Kriterien Beurteilung der erheblichen Auswirkun-
gen/erforderliche Maßnahmen 

Fläche Landwirtschaftlich bewirtschaftete Acker-
fläche, Landesstraße 

 

Umnutzung in eine Gemeinbedarfsfläche 
und in private Grünflächen in den Randberei-
chen, Fläche der Landesstraße wird nicht 
verändert oder umgenutzt 

Boden Unversiegelte Böden mit sehr geringer 
bodenfunktionaler Gesamtleistung 

Festsetzung einer GRZ von 0,6 mit möglicher 
Überschreitung bis 0,8 und damit einherge-
hende Versiegelungen 
→Kompensationsumfang für das Schutzgut 

Boden von rund 1.360 m² 

Wasser Sehr hoher Grundwasserstand mit witte-
rungsbedingten Schwankungen bis an die 
Geländeoberfläche, keine Oberflächenge-
wässer, kein Trinkwasserschutzgebiet 

Hoher Grad an Versiegelung, eine Versicke-
rung von Niederschlagswasser ist aufgrund 
des hohen Grundwasserstandes im Plange-
biet nicht möglich  

Regelungen zur Verwendung wasser-
durchlässiger Beläge 

Reduzierung der Abflussmengen durch 
die Schaffung unterirdischer Speicher-
systeme und ggf. weiterer Retentions-
möglichkeiten im Zuge der konkreten 
Vorhabenplanung,  

Kompensationsumfang für das Schutz-
gut Wasser von rund 1.360 m² 

Pflanzen Ackerfläche, extensive Bankette, Straßen-
graben, vollversiegelte Straße, ins Plange-
biet hineinragende Kronentraufbereiche 
von Bäumen des nördlichen Nachbar-
grundstückes 
 

Keine Beeinträchtigung von gesetzlich ge-
schützten Biotopen, durch Berücksichtigung 
der Hinweise des Baumgutachtens (5 m 
Grünstreifen, arboristische Baubegleitung, 
Schutzzaun) werden Bäume nicht beein-
trächtigt 

→ keine Kompensation notwendig  

Tiere Im Plangebiet bestehen keine optimalen 
Brutbedingungen für Offenlandbrüter, 
keine Bruthabitate für Höhlen-, Nischen- 
und Gebäudebrüter und Brutvögel der 
Ruderal- und Staudenfluren 
Für Fledermäuse stellt das Plangebiet le-
diglich ein Jagdhabitat dar (allgemeine 
Bedeutung) 

Keine Habitate für Haselmäuse 
Arten des allgemeinen Artenschutzes wie 
Amphibien und Reptilien. 

Erhebliche Beeinträchtigungen können 
durch geeignete artenschutzrechtliche Maß-
nahmen umgangen werden, angrenzende 
Gehölze werden erhalten 

→ Baufeldfreimachung zu den gesetzlichen 
Regelungen bzw. Vergrämungsmaßnah-
men 

→insekten- und fledermausfreundliche Be-
leuchtung im Zuge der konkreten Vorha-
benplanung 
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Landschaftsbild Landwirtschaftliche Nutzflächen in Orts-
randlage mit guter Einsehbarkeit aus süd-
licher Richtung 

Aufgrund getroffener Festsetzungen zur Si-
cherung eingrünender Strukturen keine er-
heblichen Auswirkungen 

→Anpflanzung einer freiwachsenden He-
cke 

Klima/Luft Aufgrund der Größe des Plangebietes und 
der anvisierten Nutzung nicht planungs-
relevant, lokalklimatische Veränderun-
gen infolge der Bebauung und Versiege-
lung 

Keine erheblichen Auswirkungen, da Maß-
nahmen zur Sicherung bestehender Struktu-
ren mögliche Auswirkungen auf das Lokal-
klima minimieren 

Natura 2000 Aufgrund der Entfernung zu bestehenden 
europäischen Schutzgebieten nicht pla-
nungsrelevant 

Keine erheblichen Auswirkungen 

Mensch - Ortsrandlage mit angrenzender Mischge-
bietsbebauung im Norden, aus der sich 
schutzwürdige Nutzungen ergeben 

- Landesstraße mit Verkehrslärm im Wes-
ten 

- Leichte Überschreitung der Immissions-
richtwerte im Falle eines Nachteinsatzes 
ohne Nutzung des Martinshornes im Be-
reich der nördlichen Mischgebietsbebau-
ung. 

- Die Nutzung des Martinshornes führt zu je-
dem Beurteilungszeitraum zu einer erhebli-
chen Überschreitung der Immissionsricht-
werte im Bereich der nördlichen Mischge-
bietsbebauung. 

Überschreitungen werden hinsichtlich der 
Funktionserfüllung der Feuerwehr als hin-
nehmbar eingestuft. 

→Regelungen zur Verwendung eines ebe-
nen Pflasterbelages oder Asphalt 

→ Installation einer lärmarmen Absaugan-
lage im Rahmen der Umsetzung der Pla-
nung 

Kultur- und 
Sachgüter 

- Es sind keine Kultur- und Sachgüter im 
Plangebiet bekannt, kein archäologisches 
Interessengebiet 

Keine erheblichen Auswirkungen 

Wirkungsgefüge Aufgrund bestehender, intensiver, land-
wirtschaftlicher Nutzung keine natürli-
chen Wirkungsbeziehungen mehr zwi-
schen den vorhandenen Schutzgütern 

Keine Erheblichkeit 

Insgesamt ergibt sich aus dem Kompensationsbedarf der Schutzgüter Boden und Wasser aufgrund der 
künftigen Versiegelung ein Ausgleichsumfang von 2.720 m². Der erforderliche Ausgleich wird über das 
gemeindliche Ökokonto „Sahrenwisch“ erbracht. Weiterer Ausgleich ist nicht zu erbringen. Der erfor-
derliche artenschutzrechtliche Handlungsbedarf kann innerhalb des Plangebietes durch Bauzeitenre-
gelungen und den Schutz der angrenzenden Bäume gewährleistet werden. 
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17 Billigung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lasbek hat die Begründung in der Sitzung 

  

am ……………. gebilligt. 

 

 

Lasbek, den ………………. 

 

 

 

 

Der Bürgermeister                                              Siegel 

  

Aufgestellt durch:  

 
 

 




